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1 Anlass und Aufgabenstellung 

In der Stadt Zehdenick befindet sich der B-Plan „Marina am Prerauer Stich“ in Aufstellung. Derzeit liegt 

ein Entwurf Stand 24.11.2023 (BÜRO F. STADTPLANUNG RALF HENNINGS) vor. Nach Stellungnahme des LK 

Oberhavel (untere Naturschutzbehörde) im Rahmen der TÖB vom 24.03.2021 ist der besondere Arten-

schutz gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz in der weiteren Planung zu berücksichtigen. 

Die Umsetzung des Bebauungsplans kann mit Auswirkungen auf Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

sowie auf europäische Vogelarten verbunden sein. Im Rahmen eines Artenschutzbeitrages ist zu prüfen, 

ob durch das Bauvorhaben Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG verletzt werden. Im Vorfeld der 

Erstellung des Artenschutzgutachtens erfolgten in Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbehörde 

(uNB OHV, 09.11.2021, telef.) faunistische Untersuchungen (Brutvögel, Zauneidechse). Zur Vermeidung 

von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG sind entsprechende Vermeidungs- und vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahmen (CEF) vorzusehen. Der ASB dient als fachliche Grundlage zur Erteilung von Ausnah-

megenehmigungen gem. § 45 BNatSchG und der Voraussetzung für eine artenschutzrechtliche Befreiung 

nach § 67 BNatSchG. 

Die artenschutzrechtlichen Verbote nach § 44 BNatSchG sind bereits auf der Ebene der Bebauungspla-

nung zu beachten, denn nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts gilt, dass ein Bebau-

ungsplan nach § 1 Abs. 3 BauGB nicht erforderlich und daher unwirksam ist, wenn er aus rechtlichen 

Gründen vollzugsunfähig ist. 

2 Grundlagen und Methodik 

Die rechtlichen und methodischen Grundlagen werden nachfolgend aufgeführt und beschrieben.  

2.1 Rechtliche Grundlagen 

Der Artenschutzbeitrag basiert auf der Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG). Nach § 

44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten: 

• wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder 

zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

• wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fort-

pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine er-

hebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population 

einer Art verschlechtert, 

• Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der 

Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

Die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG sind im Zusammenhang mit § 44 Abs. 5 BNatSchG zu betrachten:  

„Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und Landschaft, 

die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt werden, sowie 

für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote 

nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte 

Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 

Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen 

• das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Beeinträchtigung 

durch den Eingriff oder das Vorhaben auch unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen das 

Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese 

Beeinträchtigung unvermeidbar ist,  
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• das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Beschädigung oder 

Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Tiere oder ihre 

Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tö-

tung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und 

die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusam-

menhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind,  

• das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff 

oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin 

erfüllt wird.“ 

Werden diese Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemeinschafts-

rechtlich geschützten Arten erfüllt, müssen die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG 

erfüllt sein. Es muss nachgewiesen werden, dass 

• zumutbare Alternativen [die zu keinen oder geringeren Beeinträchtigungen der relevanten Arten füh-

ren] nicht gegeben sind, 

• zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher sozialer oder 

wirtschaftlicher Art vorliegen oder im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicher-

heit, einschließlich der Landesverteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeb-

lich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt,  

• sich der Erhaltungszustand der Populationen der betroffenen Arten nicht verschlechtert und bezüglich 

der Arten des Anhangs IV FFH-RL der günstige Erhaltungszustand der Populationen der Art gewahrt 

bleibt. 

2.2 Methodische Grundlagen 

Die Vorgehensweise im vorliegenden Gutachten lehnt sich an methodische Hinweise veröffentlichter Lite-

ratur zur Erstellung artenschutzrechtlicher Fachbeiträge an:  

- Guidance Document on the strict protection of animal species of community interest provided by the 

‘Habitats’ Directive 92/43/EEC (EU-KOMMISSION 2007) 

- Hinweise zur Erstellung des Artenschutzbeitrags (ASB) für Straßenbauvorhaben im Land Brandenburg 

(Hinweise ASB), Stand 04/2018 (BOSCH & PARTNER GMBH 2018) 

- Anwendung artenschutzrechtlicher Vorschriften in Planungs- und Genehmigungsverfahren nach 

BauGB. Dezember 2020 (BOSCH & PARTNER GmbH 2020) 
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2.3 Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet (UG) für den Bebauungsplan „Marina am Prerauer Stich“ liegt ca. 2 km nörd-

lich von Zehdenick im ehemaligen Ziegeleipark Mildenberg. Das Plangebiet befindet sich inmitten der 

zahlreichen Tonstichgewässer des ehemaligen Ziegeleiparks, wo seit Beginn des 20. Jahrhunderts bis 

1991 Tonabbau für Ziegel und Dachziegel erfolgte. Die Ziegel wurden vor Ort aus dem gewonnenen 

Material hergestellt und auf dem Wasserweg über die Havel abtransportiert. Das UG ist über eine kaum 

befahrene Waldstraße erschlossen und zudem über den Wasserweg per Boot erreichbar (Marina Zehde-

nick mit Yachtservice, -verkauf und -charter).  

 

Abbildung 1: Lage des UG im Raum (Quelle Karte: LGB 2022, online) 
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Abbildung 2  Lage des UG mit Umfeld (Quelle Karte: LGB 2022, online)  

 

Abbildung 3: Lage des UG mit Umfeld im Luftbild (Quelle Luftbild: LGB 2022, online)  
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Abbildung 4: Geltungsbereich B-Plan (Quelle Luftbild: LGB 2023, online) 

Der nachfolgende Text ist der „Dokumentation faunistische Kartierungen 2022“ (TRIAS PLANUNGSGRUPPE 

2023) entnommen.  

Unmittelbar westlich angrenzend an das UG liegt das Tonstichgewässer „Prerauer Stich“ (kleinerer See) 

mit der Steganlage der Marina Zehdenick, welches eine direkte Verbindung zur Havel (größeres Fließge-

wässer) hat. Zudem ist das UG nur durch die Waldstraße sowie einen wenige Meter breiten bewaldeten 

Uferstreifen von dem östlich gelegenen „Waldstich“ (kleinerer See) entfernt. Direkt innerhalb des UG be-

finden sich keine Gewässer. 

Das Plangebiet ist zu einem Großteil versiegelt; nur die Randbereiche sind nicht asphaltiert oder betoniert. 

Auf der versiegelten Fläche befinden sich ein Hafengebäude (Containerbauweise), ein kleines Trafoge-

bäude sowie ein Imbiss mit WC-Wagen. Ein Restaurant (ebenfalls Containerbauweise) mit Terrasse ist 

derzeit im Bau und soll bei Fertigstellung den Imbiss ablösen. Weite Bereiche der asphaltierten Fläche 

werden als Parkplatz von den Besuchern des Imbisses und anderen Personen (Mitarbeiter oder Besucher 

der Marina, Baufirmen) genutzt. 
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Die Uferbereiche des Prerauer Stich sind recht steil abfallend und – abgesehen von den Bereichen der 

Steganlage und dem Zugang dazu – mit natürlicher Ufervegetation (Röhricht, Weidengebüsch) bewach-

sen. Typische Baumarten wie Erlen und Weiden ergänzen den Uferbewuchs. Am Zugang zur Steganlage 

befindet sich eine Rasenfläche, die regelmäßig gemäht und gewässert wird. Hier sind derzeit Sitzplätze 

und Tische des Imbisses aufgestellt. In den Sommermonaten wird der Imbiss häufig frequentiert. Zwischen 

dem gemähten Bereich und dem Ufer befinden sich auch zahlreiche Altbäume, vor allem Erlen und 

Robinien, aber auch Linden und Birken. Der Uferbereich des Prerauer Stich ist im UG ohne flache ge-

schützte sonnige Bereiche, teilweise ist ein Schilfgürtel vorgelagert.  

In den Randbereichen der asphaltierten Fläche befinden sich neben den Gehölzen am Ufer des Prerauer 

Stich auch einige weitere teils ältere Bäume (Weiden, Robinien, Pappel, Ahorn). Götterbaumaufwuchs ist 

an mehreren Stellen zu finden. Nördlich des UG befinden sich jüngere Bäume (Kiefern, Weiden, Berg- 

und Spitzahorn, Eichenaufwuchs), aber auch einige ältere Exemplare (Weiden, Kiefern, Spitzahorn). 

Bäume und Sträucher bieten Potenzial für Vögel und ggf. Fledermäuse. 

Im Osten des UG befindet sich zwischen Asphaltfläche und Waldstraße parallel zur Straße ein strukturell 

vielfältig ruderal bewachsenes altes Gleisbett. Kratzbeere, Wildrose, Steinklee, Nachtkerze, Gräser, sowie 

junger Gehölzaufwuchs (u.a. Linde, Robinie, Eiche) wechseln sich ab mit kleinen sandigen Offenberei-

chen. Dieser Streifen ist zudem überwiegend gut besonnt, da Gehölze weitgehend fehlen. Die Ausprä-

gung ist insgesamt trocken. Das UG ist zur Waldstraße durch einen Maschendrahtzaun abgegrenzt. Es 

wurde bei der ersten Ortsbegehung ein hohes Lebensraumpotenzial für Zauneidechsen in diesem Bereich 

der Gleisanlagen festgestellt. Die Gleisanlagen setzen sich nördlich und südlich des Plangebietes fort und 

weisen auch angrenzend an das UG Potenziale für die Art auf. 

Seitlich des Zufahrtstores sind die nicht versiegelten Randbereiche beidseitig gärtnerisch als Steingärten 

mit vereinzelten Stauden und Sanddorn gestaltet. Gärtnerisch gestaltet sind zudem einige kleine Vierecke, 

die im nördlichen Bereich der Asphaltfläche entsiegelt wurden und das Umfeld attraktiver gestalten sollen. 

Im Norden außerhalb des UG verjüngt sich die Fläche mit dem stillgelegten Gleisbett, der Straße und 

den grünen Uferbereichen der beiden Stiche zu einer schmalen Landzunge. Im Süden setzt sich die was-

sergewerbliche Bebauung mit versiegelten Flächen fort. Unmittelbar angrenzend an das UG befinden 

sich hohe Stahl-/Betonträger einer alten Kranbahn für Schiffe sowie diverse große Hallen auf weiträumig 

versiegelter Fläche auf der unter anderem Yachten und Boote abgestellt sind. Auch hier sind nur Rand-

bereiche entlang der Straße (Gleisanlage) und teils am Ufer unversiegelt.  
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2.4 Datengrundlagen und methodische Umsetzung 

Als Grundlage für die Bewertung der Fauna für das Artenschutzgutachten wurden 2022 faunistische Er-

fassungen für die Brutvögel und die Zauneidechse durchgeführt. Der Kartierbericht inklusive Begehungs-

zeiten, Methodenbeschreibung, Fotos und Karten ist als „Anlage 3: Faunistische Erfassungen - Dokumen-

tation“ (TRIAS PLANUNGSGRUPPE 2023) Bestandteil des vorliegenden Artenschutzgutachtens. 

Für die Bearbeitung des Artenschutzbeitrages werden folgende weitere Gutachten und Datenquellen her-

angezogen:  

• Die Tagfalter von Brandenburg und Berlin (GELBRECHT et al. 2016) 

• Verbreitungskarten von Arten der FFH-Richtlinie (BFN 2019) 

• aktuelle Rote Listen Deutschlands und des Landes Brandenburg 

• Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschland (FLADE 1994) 

• Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands (SÜDBECK et al. 2005) 

• Verbreitungskarten der Amphibien und Reptilien Brandenburgs (AGENA E.V. 2023, online) 

• Verbreitungskarten der Fledermäuse Brandenburgs (TEUBNER et al. 2008) 

• Verbreitungskarte Wolfsnachweise in Brandenburg (LFU 2023) 

• Die Libellenfauna des Landes Brandenburg (MAUERSBERGER 2013) 

 

2.4.1 Erfassung Brutvögel 

Zwischen Anfang März 2022 und Ende Juni 2022 wurden im Untersuchungsraum insgesamt 6 Bege-

hungen durchgeführt.  

Im Rahmen der Brutvogelerfassungen 2022 wurden insgesamt 48 Vogelarten im Untersuchungsraum 

festgestellt. Davon sind 38 Brutvogelarten; die anderen 10 Arten wurden als Nahrungsgäste oder Durch-

zügler im Untersuchungsraum festgestellt. 

Innerhalb des Geltungsbereichs wurden Reviere von 7 Arten (Teichrohrsänger, Bluthänfling, Dohle, Grün-

fink, Blaumeise, Feldsperling und Kohlmeise) erfasst. Bluthänfling (RL BB 3) und Dohle (RL BB 2) gelten 

aufgrund ihres Gefährdungsstatus gem. Roter Liste Brandenburg als wertgebende Arten.  

Außerdem befinden sich weitere Reviere der Dohlen, der Bachstelze und des Hausrotschwanzes unmit-

telbar angrenzend an den Geltungsbereich.  
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Tabelle 1: Gesamtdarstellung der nachgewiesenen Vogelarten 2022 (TRIAS PLANUNGSGRUPPE 2022) 

Wertgebende Arten sind fett hervorgehoben 

BP/Rev. Anzahl: Anzahl der Brutpaare/Reviere der entsprechenden Arten im UG und angrenzend; NG = Nahrungsgast 

Status: Gemäß EOAC Kriterien (HAGEMEJER & BLAIR 2005) 

VS-RL – Anh. A: Arten des Anhang I der Europäischen Vogelschutzrichtlinie 

BartSchV – Anlage 1 Spalte 3 der Bundesartenschutzverordnung 

EG-VO 338/97: §§ = streng geschützt 

RL BB: Rote Liste der Brutvögel Brandenburgs (RYSLAVY 2019): 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, 

V = Arten der Vorwarnliste 

Nr Deutscher 

Name 

Wiss. Name Art-

kür-

zel 

BP / 

Rev., an-

gren-

zend [x] 

Status VS-

RL 

Bart-

SchV 

EG-VO 

338/97 

RL 

BB 

Brutvögel 

1 Amsel Turdus merula A 1 B4 -   - 

2 Bachstelze Motacilla alba Ba 1 B4 -   - 

3 Blaumeise Parus caeruleus Bm 1 [1] B4 -   - 

4 Bluthänfling Carduelis can-

nabina 

Hä 1 C14 -   3 

5 Blässhuhn Fulica atra Br [1] B4 -   - 

6 Buchfink Fringilla coelebs B 1 B4, C12 -   - 

7 Buntspecht Dendrocopos ma-

jor 

Bs 1 B4 -   - 

8 Dohle Coloeus monedula D 13 B9, B13, 

B14, 

-   2 

9 Drosselrohrsän-

ger 

Acrocephalus a-

rundinaceus 

Drs [1] B4 - X  - 

10 Eichelhäher Garrulus gland-

arius 

Ei 1 B4 -   - 

11 Eisvogel Alcedo atthis Ev [1] B4 X   - 

12 Feldsperling Passer montanus Fe 2 B4 -   V 

13 Gartengrasmü-

cke 

Sylvia borin Gg 1 B4 -   - 

14 Graugans Anser anser Gra 4 B4 -   - 

15 Graureiher Ardea cinerea Grr [1] B4 -   V 

16 Grünfink Carduelis chloris Gf 1 B4 -   - 

17 Grünspecht Picus viridis Gü 1 B4 - X  - 

18 Haubentaucher Podiceps cristatus Ht [1] B5 -   2 

19 Hausrotschwanz Phoenicurus 

ochruros 

Hr 1 B4 -   - 

20 Höckerschwan Cygnus olor Hö [1] B4 X   - 

21 Kernbeißer Coccothraustes 

coccothraustes 

Kb - B3 -   V 

22 Kleiber Sitta europaea Kl 1 B4 -   - 

23 Kohlmeise Parus major K 1 B4 -   - 

24 Kuckuck Cuculus canorus Ku [1] B4 -   - 

25 Mönchsgrasmü-

cke 

Sylvia atricapilla Mg 1 B4 -   - 
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Nr Deutscher 

Name 

Wiss. Name Art-

kür-

zel 

BP / 

Rev., an-

gren-

zend [x] 

Status VS-

RL 

Bart-

SchV 

EG-VO 

338/97 

RL 

BB 

26 Nachtigall Luscinia megar-

hynchos 

N 1 B4 -   - 

27 Nebelkrähe Corvus cornix Nk [1] B4 -   - 

28 Pirol Oriolus oriolus P 1 B4 -   - 

29 Ringeltaube Columba palum-

bus 

Rt 1 B4 -   - 

30 Rotkehlchen Erithacus rubecula R 2 B4 -   - 

31 Schwarzspecht Dryocopus martius Ssp [1] B4 X X  - 

32 Singdrossel Turdus philomelos Sd 1 B4 -   - 

33 Star Sturnus vulgaris S 2 C14 -   - 

34 Stockente Anas platyrhyn-

chos 

Sto [1] B4 -   - 

35 Teichrohrsänger Acrocephalus scir-

paceus 

T 2 B4 -   - 

36 Wacholderdros-

sel 

Turdus pilaris Wd 2 B4 -   - 

37 Waldbaumläu-

fer 

Certhia familiaris Wb 1 B4 -   - 

38 Zilpzalp Phylloscopus col-

lybita 

Zi 2 B4 -   - 

Nahrungsgäste/ Durchzügler/sonstige Brutzeitbeobachtungen (A-Nachweise) 

 Elster Pica pica E - NG -   - 

 Erlenzeisig Carduelis spinus Ez - Durch-

zug 

-   3 

 Fischadler Pandion haliaetus Fia - NG X  §§ - 

 Lachmöwe Larus ridibundus Lm - A1 -   - 

 Mäusebussard Buteo buteo Mb - A1 -  §§ V 

 Silbermöwe Larus argentatus Sim - A1 -   - 

 Silberreiher Casmerodius al-

bus 

Sir - A1 -   - 

 Sperbergrasmü-

cke 

Sylvia nisoria Sgm - A1 X X  2 

 Stieglitz Carduelis cardu-

elis 

Sti - A2 -   - 

 Sumpfmeise Parus palustris Sum - A2 -   - 

 

Von den 38 im Untersuchungsraum nachgewiesenen Brutvögeln zählen 8 Arten zu den wertgebenden 

Arten: Bluthänfling, Dohle, Drosselrohrsänger, Eisvogel, Grünspecht, Haubentaucher, Höckerschwan 

und Schwarzspecht. 
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Zu den wertgebenden Arten werden alle Arten gerechnet, die mindestens eines der folgenden Kriterien 

erfüllen: 

- Art der Roten Liste Brandenburg (Status 1, 2 oder 3) 

- Art des Anhang A der EU-Artenschutzverordnung (EG-VO 338/97) 

- Art der Anlage 1 Spalte 3 der Bundesartenschutzverordnung (BartSchV) 

- Art des Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie (VS-RL) 

2.4.2 Erfassung Zauneidechse 

Aufgrund vorhandener geeigneter Lebensraumstrukturen im UG konnte ein Vorkommen von Zau-

neidechsen nicht ausgeschlossen werden. Es wurde 2022 eine Kartierung mit 6 Begehungen während 

der Aktivitätszeit der Art zwischen April und September durchgeführt. 

An allen 6 Begehungsterminen wurden Zauneidechsen in als Lebensraum geeigneten und untersuchten 

Bereichen des UG und somit innerhalb des Geltungsbereichs festgestellt. Maximal wurden 21 Tiere wäh-

rend einer Begehung beobachtet, mindestens 4 Tiere. Es wurden Zauneidechsen aller Altersklassen und 

Geschlechter (Männchen, Weibchen, subadulte und juvenile Tiere) nachgewiesen. Bei den Begehungen 

im Spätsommer wurden zudem zahlreiche juvenile Tiere beobachtet. Es handelt sich somit um eine große 

vitale Population, die sich entlang des alten Gleisbettes am Rand des Untersuchungsgebietes verbreitet 

hat und hier alle benötigten Strukturen in optimaler Weise vorfindet.  

Die Gleisanlagen setzen sich auch außerhalb des UG parallel zur Waldstraße in beide Richtungen fort. 

Bei stichpunkthaften Kontrollen dieser angrenzenden Räume wurden auch hier Zauneidechsen festge-

stellt, so dass das Gleisbett als Ausbreitungslinie der Population angesehen werden kann.  

Als Nebenfunde konnten bei zwei Begehungen jeweils eine Ringelnatter im Randbereich des Gleisbettes 

an Gebüschstrukturen nachgewiesen werden.  

Der nachfolgenden Tabelle sind die im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Reptilienarten mit ihrem 

Schutzstatus zu entnehmen: 

Tabelle 2: Nachgewiesene Reptilienarten im UG (TRIAS PLANUNGSGRUPPE 2022) 

Name 

deutsch. 

Name wiss. Schutzstatus 

gem. 

BNatSchG 

Rote Liste 

BB 2004 

Rote Liste 

B 2017 

Rote Liste 

D 2020 

FFH-RL  

Anhang 

Zauneidechse Lacerta agilis §§ 3 V V IV 

Ringelnatter Natix natrix § 3 V 3  

Schutzstatus gem. BNatSchG: § = besonders geschützt; §§ = streng geschützt 

Rote-Liste-Kategorien: 0 = ausgestorben oder verschollen; 1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark gefährdet; 3 = gefähr-

det; G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes; R = extrem selten; V = Vorwarnliste; D = Daten unzureichend; * = unge-

fährdet; ◊ = nicht bewertet; - = kein Nachweis oder nicht etabliert (RL BB * = derzeit nicht gefährdet; ** = ungefährdet) 

Artenschutzrechtliche Relevanz hat aufgrund ihres Schutzstatus die Zauneidechse. 
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Abbildung 5: Nachweis Zauneidechsen und Ringelnattern 2022 innerhalb und angrenzend an das UG 

(Quelle Luftbild: LGB 2022, online) 
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3 Beschreibung der Wirkungen des Vorhabens 

3.1 Vorhabensbeschreibung 

Das Sonstige Sondergebiet „Marina“ umfasst fünf Teilflächen (SO 1 bis SO 5), die der Unterbringung 

einer Marina mit dazugehörigen Anlagen dienen.  

Die derzeitige Planung (Entwurf Stand 24.11.2023) sieht im Wesentlichen vor: 

- Bebauung innerhalb des bisher fast vollständig asphaltierten zentralen Bereichs mit Gebäuden, Stell-

plätzen u.a. (SO Marina 1, SO Marina 5). Es ist eine maximale GRZ von 0,8 bei offener Bauweise 

zulässig. Die max. zulässige Höhe der baulichen Anlagen beträgt 55,0 m für SO Marina 1 und SO 

Marina 2 und 59,0 m für SO Marina 5. 

- Ebenfalls auf dem asphaltierten Bereich: Stellplätze für Dauerlieger (SO Marina 4), max. 14 Stellplätze 

für Wohnmobile inkl. Serviceangebote (SO Marina 3), max. 15 Tiny-Häuser mit einer max. Grund-

fläche pro Gebäude von 60 m², SO Marina 2  

- Erhalt der unversiegelten Grünbereiche mit Ufergehölzen im Westen des Geltungsbereichs (Flächen 

A und B) 

- Erhalt und Sicherung der Flächen C und D als Zauneidechsenlebensraum (SPE-Flächen). Die Flächen 

sollen in ihrem jetzigen Zustand unverändert bleiben. 

Fällungen von Bäumen sind nicht vorgesehen. Ein bestehendes Trafogebäude auf dem Gelände inner-

halb SO Marina 3 soll gem. Aussage des AG erhalten bleiben. 
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Abbildung 6: Entwurf B-Plan „Marina am Prerauer Stich“ Stand 24.11.2023 (BÜRO F. STADTPLANUNG RALF HENNINGS)
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3.2 Bereits im Bebauungplan berücksichtigte Maßnahmen 

Erhalt Grünbereiche (Flächen A und B) 

Der Uferbereich mit der vorhandenen Ufervegetation und den bestehenden Gehölzen wird als Fläche mit 

Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-

gen sowie von Gewässern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b) und Abs. 6 BauGB) festgesetzt und gesichert. 

Hier bleibt die bestehende Vegetation erhalten und bietet vorkommenden Arten weiterhin einen unver-

änderten Lebensraum. 

Erhalt Zauneidechsenlebensraum (Flächen C und D) 

Der bei der Kartierung nachgewiesene Zauneidechsenlebensraum im östlichen Geltungsbereich entlang 

des alten Gleisbettes wird als SPE-Fläche (Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Natur und Landschaft) im Bebauungsplan festgesetzt. Auf diesen Flächen soll der aktuelle 

Status Quo dauerhaft erhalten bleiben. Zudem wird festgesetzt, dass eine Beschattung und somit Entwer-

tung des Lebensraums für die Art durch zukünftige Bebauung angrenzender Flächen zu vermeiden ist. 

3.3 Wirkungen des Vorhabens 

Im Folgenden werden bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren beschrieben, die durch das Vor-

haben relevante Beeinträchtigungen europäisch geschützter Arten verursachen können. 

Baubedingte Wirkfaktoren 

Baubedingte Wirkfaktoren sind im Allgemeinen: 

- Flächeninanspruchnahme (temporäre Baueinrichtungsflächen, Aufstell- und Bewegungsflächen von 

Baumaschinen) 

- Mechanische Wirkungen auf den Boden 

- Lärmemission und optische Störungen (Bewegungsunruhe) 

- Erschütterungen (durch den Baubetrieb) 

- Nähr- und Schadstoffimmissionen (durch Baufahrzeuge) 

- Gefährdung wasserbeeinflusster Biotope durch temporäre Grundwasserabsenkungen  

- Barrierewirkungen/Zerschneidung (z. B. durch temporäre Baustraßen) 

- Kollisionen und Fallenwirkung  

Baubedingte Wirkungen sind in der Regel temporär; es gehen keine dauerhaften Beeinträchtigungen 

durch den Baubetrieb aus. 

Mögliche baubedingte Wirkfaktoren durch das BV: 

W1: Baubedingte Lärmemission und optische Störungen durch Bewegungsunruhe 

Durch den Betrieb von Baumaschinen und durch ungerichtete Bewegungen von Maschinen und Men-

schen wird eine Unruhe erzeugt, die bei störungssensiblen Vogelarten Fluchtreaktionen und Meidungs-

verhalten bewirken können. Der Wirkraum umfasst die von der Baustelle beanspruchten Flächen sowie 

die planerisch zu berücksichtigenden Fluchtdistanzen von Vogelarten (GASSNER et al. 2010).  
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W2: Fallenwirkung und Kollision im Baustellenbereich 

Während der Bauzeit können temporär vorhandene Baugruben Reptilienfallen darstellen und die Tiere 

können durch Baufahrzeuge Kollisionen zum Opfer fallen. Insbesondere die innerhalb des Geltungsbe-

reichs am stillgelegten Gleisbett nachgewiesenen Zauneidechsen sind durch Bautätigkeiten in unmittelbar 

angrenzenden Bereichen gefährdet.  

Anlagebedingte Wirkfaktoren 

Anlagenbedingte Wirkfaktoren sind im Allgemeinen: 

- Flächeninanspruchnahme 

- Barrierewirkungen/Zerschneidung 

Mögliche anlagebedingte Wirkfaktoren durch das BV: 

Barrierewirkungen bzw. Zerschneidungen von Wanderkorridoren sind bei Umsetzung des B-Plans nicht 

zu erwarten. 

W3: Mögliche Flächeninanspruchnahme (Trafogebäude) 

Das Baufeld befindet sich ausschließlich auf der bereits vollständig versiegelten Fläche. Hier sind keine 

Lebensräume von Arten vorhanden, so dass kein Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten anzuneh-

men ist. Eine Ausnahme bildet das offenstehende Trafogebäude innerhalb SO Marina 3, in welchem 

Fledermauskot nachgewiesen wurde. Es bleibt laut Aussage des AG erhalten; da der Erhalt und eine 

dauerhafte Einflugmöglichkeit jedoch nicht im B-Plan gesichert sind, ist der Wirkfaktor zu beachten. 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren sind im Allgemeinen: 

- Lärm und optische Störungen (Bewegungsunruhe) 

- Nähr-/Schadstoffimmissionen (durch höheres Verkehrsaufkommen, Betrieb von Maschinen u.a.) 

- Erschütterungen (durch höheres Verkehrsaufkommen, Betrieb von Maschinen u.a.) 

- Kollisionsrisiko (durch höheres Verkehrsaufkommen) 

- Barrierewirkungen/Zerschneidung (durch neue Straßen, Bebauung) 

Mögliche betriebsbedingte Wirkfaktoren durch das BV: 

Da die Fläche bereits durch Restaurantgäste und Kunden der Marina genutzt wird, sind betriebsbedingte 

Wirkungen nur eingeschränkt zu erwarten.  

Durch die Nutzungsintensivierung durch Vermietung von Tiny-Houses, der Bereitstellung von Wohnmo-

bilstellplätzen und dem geplanten Ausbau der Angebote der Marina ist vor allem im Sommer temporär 

mit etwas mehr Bewegungsunruhe durch Gäste und Personal zu rechnen. Eine besondere Auswirkung 

auf z.B. besonders störungssensible Brutvögel lässt sich jedoch aufgrund der bereits vorhandenen Nut-

zung (Gaststätte, Stellplätze, Betrieb Marina) und den im oder angrenzend an den Geltungsbereich nach-

gewiesenen Brutvogelarten mit geringen Fluchtdistanzen von max. 20 m (Dohle) nicht ableiten.  
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4 Relevanzprüfung 

In diesem Kapitel erfolgt die Beurteilung einer möglichen Betroffenheit vorkommender europäisch ge-

schützter Arten. Grundlage dafür bilden die im Rahmen der Kartierungen erhobenen Daten sowie die 

Einschätzung zum Vorkommen weiterer europäisch geschützter Arten auf Grundlage der Ortsbegehun-

gen und der Auswertung vorliegender Datengrundlagen. 

Im Rahmen einer Relevanzprüfung werden die Arten herausgefiltert, für die artenschutzrechtliche Zugriffs-

verbote nach § 44 BNatSchG zu erwarten sind. Alle Arten, für die ein Vorkommen aufgrund ihrer Ver-

breitung bzw. ihrer Ansprüche an den Lebensraum auszuschließen ist, werden nicht weiter geprüft.  

Grundlage der Prüfung bilden die in Brandenburg vorkommenden Arten nach Anhang IV der FFH-Richt-

linie sowie europäische Vogelarten
1

. Eine Beurteilung der Verbotstatbestände gem. § 44 (1) BNatSchG 

erfolgt im Rahmen der Konfiktanalyse unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen und vorge-

zogenen Ausgleichsmaßnahmen. 

Die Relevanzprüfung wird tabellarisch als Anlage 1 im Anhang geführt.  

Im Ergebnis der Relevanzprüfung verbleiben folgende Arten /Artengruppen, für die bei Umsetzung der 

beabsichtigten Planung ohne geeignete Maßnahmen eine Betroffenheit gem. § 44 BNatSchG zu erwarten 

ist:  

Tabelle 3: Zusammenfassung der Betroffenheit relevanter Arten gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG 

Art/ Artengruppe 

Betroffenheit nach 

§ 44 BNatSchG möglich 
Weitere Prüfung 

erforderlich 

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 

Brutvögel Dohle X X X ja 

Fledermäuse Potenziell vorkommende Arten X  X ja 

Reptilien Zauneidechse X   ja 

 

  

 

1
 ermittelt aus der Liste der im Land Brandenburg vorkommenden besonders und streng geschützten Tier- und 

Pflanzenarten (LUGV 2008) und den Verbreitungskarten des Bundesamtes für Naturschutz mit Stand 2019 

(BFN 2019) 
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5 Maßnahmen für die europarechtlich geschützten Arten 

In die Beurteilung, ob gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ein Verbotstatbestand vorliegt, müssen 

Maßnahmen zur Vermeidung sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF -Maßnahmen) einbezo-

gen werden, soweit diese erforderlich sind. Die Erforderlichkeit dieser Maßnahmen richtet sich nach dem 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. 

Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen bzw. zur Schadensbegrenzung (mitigation mea-

sures) setzen am Projekt an. Sie führen dazu, dass Projektwirkungen entweder vollständig unterbleiben 

oder so weit abgemildert werden, dass keine erhebliche Einwirkung auf geschützte Arten erfolgt (z.B. 

Bauwerksdimensionierung, Bauschutzmaßnahmen). 

CEF-Maßnahmen, die hier synonym zu „vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen“ entsprechend 

§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG zu verstehen sind, setzen unmittelbar am betroffenen Bestand der geschütz-

ten Arten an. Sie dienen dazu, die Funktion der konkret betroffenen Lebensstätte für den lokal betroffenen 

Bestand in qualitativer Hinsicht zu erhalten. Dabei muss die ökologisch-funktionale Kontinuität der Le-

bensstätte gesichert sein. CEF-Maßnahmen müssen den Charakter von Vermeidungsmaßnahmen besit-

zen und einen unmittelbaren räumlichen Bezug zum betroffenen Habitat erkennen lassen, z.B. in Form 

einer Vergrößerung eines Habitats oder der Neuschaffung von Habitaten in direkter funktioneller Bezie-

hung zu diesem. 

Wenn möglich sollten sich die CEF-Maßnahmen inhaltlich und räumlich an übergeordneten Artenschutz-

konzepten orientieren.  

Verbleiben trotz Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen dennoch Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG, 

so werden eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung nach § 45 BNatSchG bzw. Befreiungen 

nach § 67 BNatSchG erforderlich. Dabei sind Maßnahmen zur Sicherung des günstigen Erhaltungszu-

standes einer Population (FCS -Maßnahmen) vorzusehen, um zu gewährleisten, dass trotz Beeinträchti-

gung einer Population diese in einem günstigen Erhaltungszustand verbleibt. Die Erforderlichkeit von 

Kompensationsmaßnahmen ergibt sich aus der Schwere der Beeinträchtigung sowie den spezifischen 

Empfindlichkeiten und ökologischen Erfordernissen der jeweiligen betroffenen Art bzw. Population. Hin-

sichtlich der zeitlichen Komponente ist zu beachten, dass keine derartige Zeitlücke (time-lag) entsteht, in 

der eine irreversible Schwächung der Population (Engpass-Situation) auftreten kann. Kompensatorische 

Maßnahmen dienen im ASB zum Nachweis, dass die naturschutzfachlichen Voraussetzungen (Nachweis 

des Verweilens im derzeitigen [günstigen] Erhaltungszustand) vorliegen, und sind somit eine Zulassungs-

voraussetzung gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG. 

Im Folgenden werden die für das Vorhaben notwendigen artenschutzrechtlichen Maßnahmen im Einzel-

nen erläutert.   
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5.1 Maßnahmen zur Vermeidung 

Folgende artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen werden für das Vorhaben erforderlich: 

VASB 1 – Bauzeitenregelung Dohlen 

Zur Vermeidung baubedingter Störungen der Brutkolonie Dohlen sind innerhalb SO 5 und SO 3 Arbeiten 

zur Baufeldfreimachung sowie weiterführende Bauarbeiten ausschließlich außerhalb der Brutzeit der Doh-

len und somit nur in der Zeit zwischen 01.07. und 20.02. durchzuführen.  

Zielarten: Brutvögel (Dohlen) 

VASB2 – Erhalt der Laternen im südwestlichen Geltungsbereich 

Die hoch auf den Betonträgern stehenden alten Laternen innerhalb und unmittelbar angrenzend SO 

Marina 5 werden von einer Kolonie Dohlen als Nistplätze genutzt. Der dauerhafte Erhalt der Laternen ist 

erforderlich, um die Niststätten der in Brandenburg stark gefährdeten Brutvogelart nicht zu zerstören. 

Zielarten: Brutvögel (Dohlen) 

VASB3 – Erhalt Trafogebäude mit Einflugmöglichkeit 

In einem bestehenden Trafogebäude innerhalb SO Marina 3 wurde im Inneren des Gebäudes direkt auf 

der Schwelle einer leicht geöffneten kaputten Tür Fledermauskot nachgewiesen. Neben der nur ange-

lehnten Tür gibt es keine weiteren für Fledermäuse geeigneten Einflugmöglichkeiten in das Gebäude. Ein 

Verlust des Gebäudes durch Abriss oder ein Verschluss der Tür ohne Schaffung neuer für Fledermäuse 

geeigneter Einflugmöglichkeiten würde den Verlust eines Quartiers bedeuten. Der Erhalt des Gebäudes 

inklusive Einflugmöglichkeit ist somit als artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme zu gewährleisten. 

Bei Verschluss der Tür ist vorab mindestens eine andere Einflugmöglichkeit ins Innere des Gebäudes zu 

schaffen. 

[Hinweis: Sollte das Gebäude in der Zukunft entfernt oder vollständig verschlossen werden müssen, ist 

vorab eine Gebäudekontrolle mit Untersuchungen zum Vorkommen von Fledermäusen (und Brutvögeln) 

durch einen Fachgutachter durchzuführen und es müssen ggf. vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen ge-

plant werden. Eine erneute Abstimmung mit der zuständigen uNB wäre vorab erforderlich.] 

Zielarten: Fledermäuse 

VASB4 – Reptilienschutzzaun 

Entlang des alten Gleisbettes im östlichen Geltungsbereich wurde ein bedeutender Zauneidechsenlebens-

raum nachgewiesen. Dieser wird durch bereits vorgesehene Maßnahmen im B-Plan (SPE-Fläche Erhalt 

Zauneidechsenlebensraum; Flächen C und D vgl. Kapitel 3.2) nicht beeinträchtigt, so dass eine Zerstö-

rung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie eine damit einher gehende Verletzung/ Tötung von In-

dividuen ausgeschlossen werden kann. 

Jedoch kann bei Umsetzung des Bebauungsplanes in der Bauzeit ohne Vorsehung von Maßnahmen zur 

Vermeidung nicht ausgeschlossen werden, dass Individuen ins Baufeld gelangen und dabei verletzt oder 

getötet werden (Schädigungsverbot nach §44 (1) Nr. 1 BNatSchG). 

Um zu vermeiden, dass Zauneidechsen während der Bauzeit in das Baufeld gelangen und dabei durch 

Baufahrzeuge getötet oder verletzt werden oder in temporären Baugruben fallen und verenden, ist zwi-

schen Baufeld und Reptilienhabitat ein Reptilienschutzzaun fachgerecht aufzubauen. Besonders wichtig ist 

dabei ein lückenloser Bodenschluss durch Eingraben oder Überlappung am Boden und Anhäufung mit 
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Erde. Die Errichtung des Zauns hat vor Baufeldfreimachung zu erfolgen. Die Standzeit ist im Zeitraum 

01.03. bis 31.10. durchgehend zu gewährleisten.  

Damit der Zaun nicht von den Zauneidechsen überklettert werden kann, ist ein sehr glatter Folienzaun2 

(kein Gewebematerial!) zu wählen. Der Zaun ist während der gesamten Bauzeit regelmäßig zu kontrol-

lieren und stets funktionsfähig zu halten. Dazu sind eine regelmäßige beidseitige Mahd und eine Entfer-

nung von „Brücken“ wie z.B. herabgefallenen Zweigen und Ästen vorzunehmen. Der Bodenschluss muss 

stets gegeben und die Unversehrtheit muss gewährt sein.  

Im Zeitraum 01.11. bis 28.02. befinden sich die Zauneidechsen in Winterruhe – in dieser Zeit ist das 

Vorhalten eines Reptilienschutzzauns nicht erforderlich bzw. die Pflege kann temporär ausgesetzt werden.  

Die erforderliche Lage des Zauns ist der nachfolgenden Abbildung 7 zu entnehmen. 

Die Standzeit des Zauns bis Ende der Baumaßnahme erforderlich. 

Zielart: Zauneidechse 

 

Abbildung 7: Vermeidungsmaßnahme Reptilienschutzzaun (türkis) (Quelle Luftbild: DOP 20) 

5.2 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

Es sind keine Maßnahmen zur Wahrung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnah-

men) für das Vorhaben erforderlich. 

 

2 z.B. Hersteller Aco Pro (MSFolie 40-250) oder Maibach (Amphibien-/Reptilienschutzzaun robuste Ausführung) 
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5.3 Kompensationsmaßnahmen (FCS-Maßnahmen) 

Es sind keine kompensatorischen Maßnahmen erforderlich. 

5.4 Zusammenfassung der Maßnahmen 

Die in den vorangegangenen Punkten dargestellten erforderlichen Maßnahmen sind in folgender Tabelle 

zusammengefasst. 

Tabelle 4: Zusammenfassende Darstellung der artenschutzrechtlichen Maßnahmen 

Maßnahme-Nr.  Maßnahmenkurzbeschreibung betroffene Art / Artengruppe 

Maßnahmen zur Vermeidung 

VASB1 Bauzeitenregelung  Brutvögel (Dohle) 

VASB2 Erhalt der Laternen im südwestlichen Geltungsbe-

reich 

Brutvögel (Dohle) 

VASB3 Erhalt Trafogebäude mit Einflugmöglichkeit Fledermäuse 

VASB4 Reptilienschutzzaun Zauneidechsen 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) 

- - - 

Kompensatorische Maßnahmen (FCS) 

- - - 

 

6 Konfliktanalyse / Prüfung der Verbotstatbestände 

In der Konfliktanalyse werden für die in der Relevanzprüfung ermittelten Arten/ Artengruppen die Wir-

kungen des Vorhabens dargestellt und es folgt eine Beurteilung der Verbotstatbestände gem. 

§ 44 Abs.1 BNatSchG. Vorgesehene Vermeidungs- sowie CEF-Maßnahmen gem. Kapitel 5 werden bei 

der Bewertung berücksichtigt.  

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Konfliktanalyse zusammenfassend dargestellt. Die detaillierte 

artbezogene Konfliktanalyse ist als „Konfliktanalyse/ Prüfung der Verbotstatbestände“ im Anhang enthal-

ten. 
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Europäische Vogelarten nach Art. 1 der VS-RL 

Tabelle 5: Ergebnisse des ASB (europäische Vogelarten) - Zusammenfassende Darstellung der Verbotstatbestände der im Untersuchungsraum nachgewiesenen 

europäischen Vogelarten 

Art/ Artengruppe 

Zugriffsverbote nach 
§ 44 BNatSchG 

Maßnahmen 
zur Vermeidung 

Zugriffsverbote mit 
Maßnahmen zur Ver-

meidung 
Verbotstatbe-
stände treffen 
zu / Ausnah-
mege-nehmi-

gung erforder-
lich 

Kompensati-
onsmaßnah-

men 
Ausnahmeprüfung nach  § 45 Abs. 7 BNatSchG 

Ausnahme-be-
dingungen er-

füllt 
Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 VASBX/ ACEFX Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 AFCSX 

Ausnahme-
grund liegt 

vor 

zumutbare Al-
ternativen 
existieren 

nicht 

EHZ der 
Population 

der Art 
verschlechtert 

sich nicht 

Dohle X X X VASB1, VASB2 - - - nein - - - - - 

Arten nach Anhang IV der FFH-RL 

Tabelle 6: Ergebnisse des ASB (Anhang IV-Arten) - Zusammenfassende Darstellung der Verbotstatbestände der im Untersuchungsraum nachgewiesenen Arten 

nach Anhang IV FFH-RL 

Art/ Artengruppe 

Zugriffsverbote nach 
§ 44 BNatSchG 

Maßnahmen 
zur Vermeidung 

Zugriffsverbote mit 
Maßnahmen zur Ver-

meidung 
Verbotstatbe-
stände treffen 
zu / Ausnah-
mege-nehmi-

gung erforder-
lich 

Kompensati-
onsmaßnah-

men 
Ausnahmeprüfung nach  § 45 Abs. 7 BNatSchG 

Ausnahme-be-
dingungen er-

füllt 
Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 VASBX/ ACEFX Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 AFCSX 

Ausnahme-
grund liegt 

vor 

zumutbare Al-
ternativen 
existieren 

nicht 

EHZ der 
Population 

der Art 
verschlechtert 

sich nicht 

Fledermäuse X - X VASB3 - - - nein - - - - - 

Zauneidechse X - - VASB4 - - - nein - - - - - 
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7 Ausnahmeprüfung 

Da in der Konfliktanalyse (Kapitel 6) herausgestellt wurde, dass bei Berücksichtigung der beschriebenen 

Maßnahmen die Zugriffsverbote nach § 44 BNatSchG nicht eintreten, ist die Umsetzung einer Kompen-

sationsmaßnahme (FCS-Maßnahme) nicht erforderlich. Somit ist auch keine Ausnahmeprüfung durchzu-

führen. 

8 Zusammenfassung 

Für den Bebauungsplan „Marina am Prerauer Stich“ in der Stadt Zehdenick waren die Auswirkungen auf 

den besonderen Artenschutz gem. § 44 BNatSchG zu prüfen.  

Um mögliche Auswirkungen auf die Artengruppen beurteilen zu können, wurden 2022 Erfassungen von 

Brutvögeln und Zauneidechsen durchgeführt. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse wurden Brutvögel, 

Fledermäuse und die Zauneidechse als relevante Arten/-gruppen ermittelt.  

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Zugriffsverbote nach § 44 BNatSchG werden unter Berücksichti-

gung der bereits im B-Plan berücksichtigten Maßnahmen (Flächen A und B: Erhalt Grünbereiche; Flächen 

C und D: Erhalt Zauneidechsenlebensraum) weitere Vermeidungsmaßnahmen erforderlich.  

Brutvögel 

Im Rahmen der Brutvogelerfassung wurden 38 Brutvogelarten nachgewiesen. Davon wurden innerhalb 

des Geltungsbereichs Reviere von 7 Arten (Teichrohrsänger, Bluthänfling, Dohle, Grünfink, Blaumeise, 

Feldsperling und Kohlmeise) erfasst. Bluthänfling (RL BB 3) und Dohle (RL BB 2) gelten aufgrund ihres 

Gefährdungsstatus gem. Roter Liste Brandenburg als wertgebende Arten.  

Außerdem befinden sich weitere Reviere der Dohlen, der Bachstelze und des Hausrotschwanzes unmit-

telbar angrenzend an den Geltungsbereich.  

Da die Grünbereiche innerhalb des Geltungsbereichs erhalten bleiben (Flächen A,B,C,D), keine Baum-

fällungen vorgesehen sind, angrenzend brütende Arten geringe Fluchtdistanzen haben und Bewegungs-

unruhe gewöhnt sind, sind die Auswirkungen auf die Brutvogelfauna relativ gering. Ausschließlich für die 

in Brandenburg stark gefährdeten Dohlen, die in einer Kolonie am Rande des Geltungsbereichs in hoch 

gelegenen Laternen brüten sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich. Hier wird für angrenzende Bau-

felder eine Bauzeitenregelung (VASB1) festgelegt und der Erhalt der Laternen (VASB2) wird als Maßnahme 

formuliert. 

Bei Beachtung der Vermeidungsmaßnahmen können artenschutzrechtliche Verbotstatbestände gem. §44 

Abs. 1 BNatSchG für die relevanten Brutvögel (Dohlen) vermieden werden. 

Fledermäuse 

In einem bestehenden Trafogebäude innerhalb SO Marina 3 wurde im Inneren des Gebäudes direkt auf 

der Schwelle einer leicht geöffneten kaputten Tür Fledermauskot nachgewiesen, welcher auf ein (Som-

mer-)Quartier hindeutet. Ein Verlust des Gebäudes durch Abriss oder ein Verschluss der Tür ohne Schaf-

fung neuer für Fledermäuse geeigneter Einflugmöglichkeiten würde den Verlust eines Quartiers bedeuten. 

Als Vermeidungsmaßnahme ist der Erhalt des Gebäudes inklusive Einflugmöglichkeit (VASB3) vorgesehen. 

Bei Beachtung der Vermeidungsmaßnahme können artenschutzrechtliche Verbotstatbestände gem. §44 

Abs. 1 BNatSchG für die potenziell vorkommenden Fledermäuse vermieden werden. 
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Zauneidechse 

Entlang des alten Gleisbettes innerhalb des Geltungsbereichs wurden Zauneidechsen nachgewiesen. Um 

zu vermeiden, dass Individuen verletzt oder getötet werden und Fortpflanzungs- und Ruhestätten bei Um-

setzung des Bebauungsplans zerstört werden, sind Vermeidungsmaßnahmen vorgesehen, die zum Teil 

bereits im B-Plan berücksichtigt wurden (SPE-Fläche zum Erhalt des Zauneidechsenlebensraums auf Flä-

che C und D).  

Um zu vermeiden, dass Individuen aus dem angrenzenden Lebensraum während der Bauzeit ins Baufeld 

gelangen und dabei verletzt oder getötet werden, ist ein Reptilienschutzzaun (VASB4) zwischen Baufeld und 

Lebensraum aufzubauen und während der gesamten Bauzeit funktionsfähig zu halten.  

Bei Beachtung der Vermeidungsmaßnahme und des im B-Plan festgesetzten Erhalts des Zauneidechsen-

lebensraums können artenschutzrechtliche Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG für die Zau-

neidechse vermieden werden. 
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10 Anlagen 
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10.1 Relevanzprüfung 

10.1.1 Relevanzprüfung für europäische Vogelarten nach Art. 1 der VS-RL 

Tabelle 7: Relevanzprüfung für europäische Vogelarten nach Art. 1 der VS-RL 

Die angeführten Nachweise stammen aus den avifaunistischen Untersuchungen zu Brutvögeln (TRIAS PLANUNGSGRUPPE 2023). Es werden nur die Arten aufgeführt, für die Nachweise existieren.  

VS-RL Anh. I EU-Vogelschutz-Richtlinie Anhang I 

EG-VO 338/97 Anh. A 
Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten 

durch Überwachung des Handels (EU-Artenschutzgrundverordnung) - Anhang A (streng geschützt) 

BartSchV Anl. 1 Sp. 3 Bundesartenschutzverordnung Anlage 1 Sp. 3 (streng geschützt) 

RL D Rote Liste der Brutvögel Deutschlands (2020) 

RL BB Rote Liste der Brutvögel Brandenburgs (RYLAVY 2019) 

RL Kategorien: 0 = ausgestorben oder verschollen, Kat. 1 = vom Aussterben bedroht, Kat. 2 = stark gefährdet, Kat. 3 = gefährdet, Kat. R = extrem selten (Arten mit geografischer Restriktion), 

Kat. V = Art der Vorwarnliste 
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Wertgebende Arten 

Bluthänfling Linaria/Cardu-

elis cannabina 

3 3    ja - Der Bluthänfling wurde ab Anfang Mai bei allen Begehungen in der 

Grünfläche im Südwesten des Plangebiets festgestellt. Der überwie-

gend mit Robinien aber auch einer jungen Kiefer bestandene Bereich 

weist eine dichte und teilweise undurchdringbare Strauchschicht auf. 

Das Schilfgras und kleinflächig ungemähte Flächen bieten der Art ei-

nen gut strukturierten Lebensraum. Bei der Begehung Anfang Juni 

wurde ein Altvogel futtertragend beobachtet. Es wird von einem Nest 

in der dichten Strauchschicht ausgegangen. 

Aufgrund bereits vorgesehener Maßnahmen im B-Plan (Erhalt der 

unversiegelten Grünbereiche mit Ufergehölzen im Westen des Gel-

tungsbereichs; Flächen A und B) und der geringen Fluchtdistanz der 

Art (15 m) ist keine Beeinträchtigung durch das BV zu erwarten.  

- - - 

Dohle Coloeus mo-

nedula 

 2    ja ja 

(tw. un-

mittel-

bar an-

gren-

zend) 

In den auf der Kranbahn sehr hoch gelegenen Laternen zur Beleuch-

tung des Hafengeländes im Südwesten des Plangebiets, hat sich eine 

Kolonie Dohlen angesiedelt. Es wurden mindestens 12 Nester der 

Dohle in den Laternen knapp angrenzend an den südwestlichen Gel-

tungsbereich erfasst; ein weiteres Nest befindet sich innerhalb des 

Geltungsbereichs in SO 5. Auch Laternen desselben Bautyps, die wei-

ter südlich auf der Fläche stehen, sind teilweise besetzt. 

Laut Aussage des AG bleiben die Laternen erhalten und die geplante 

Bebauung befindet nicht auf Höhe der Laternen; es ist durch eine 

Vermeidungsmaßnahme zu sichern, dass die Laternen als dauer-

hafte Niststätten erhalten bleiben. 

Aufgrund der unmittelbaren Nähe zu den Baufeldern SO 5 und SO 

3 und der für SO 5 maximal zulässigen Bauhöhe von 59 m, wodurch 

X X - 
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Bautätigkeiten in der Nähe der hoch gelegenen Brutplätze in den La-

ternen möglich sind, können trotz der recht geringen Fluchtdistanz 

der Art (20 m) Beeinträchtigungen während der Bauzeit entstehen.  

Bei Umsetzung des Bebauungsplanes kann ohne Vorsehung von 

Maßnahmen zur Vermeidung nicht ausgeschlossen werden, dass 

Quartiere zerstört und damit Individuen verletzt bzw. getötet werden 

(Schädigungsverbote nach §44 (1) Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG) oder 

Individuen während der Brutzeit gestört werden (Störungsverbot nach 

§44 (1) Nr. 2 BNatSchG). 

Drosselrohr-

sänger 

Acrocephalus 

arundinaceus 

 -   X - ja In Röhrichtbeständen des östlich gelegenen Waldstichs wurde die Art 

mehrfach aus der Ferne verhört. Das Revier befindet sich in weiterer 

Entfernung zum Geltungsbereich. 

Keine Beeinträchtigung durch das BV zu erwarten. 

- - - 

Eisvogel Alcedo atthis  - X   - ja Der Eisvogel wurde zweimalig im Uferbereich des Prerauer Stich fest-

gestellt. Ein Brutplatz innerhalb des UG ist unwahrscheinlich, jedoch 

nutzt er die Teiche zur Nahrungssuche. 

Keine Beeinträchtigung durch das BV zu erwarten. 

- - - 

Grünspecht Picus viridis  -   X - ja Für den Grünspecht, der in der Brutzeit einen sehr großen Raumbe-

darf hat (8->100 ha nach FLADE 1994), bildet das Untersuchungs-

gebiet nur einen Teil seines Habitats. Von besonderer Bedeutung sind 

die halboffenen Flächen und der Baumbestand östlich des Plange-

biets, ein ausreichendes Angebot an Ameisen findet er auf den offe-

nen Grünflächen im nördlich des Plangebiets. Ein Brutplatz im Gel-

tungsbereich wurde trotz vorhandenen Höhlenpotenzials nicht fest-

gestellt. 

Keine Beeinträchtigung durch das BV zu erwarten. 

- - - 
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Haubentau-

cher 

Podiceps crista-

tus 

 2    - ja Der Haubentaucher wurde an zwei Terminen bei der Nahrungssuche 

auf dem Prerauer Stich beobachtet. Es wird von einem Brutplatz in 

den umgebenden Gewässern ausgegangen. 

Keine Beeinträchtigung durch das BV zu erwarten. 

- - - 

Höckerschwan Cygnus olor  - X   - ja Ein Höckerschwan Paar wurde mehrfach bei der Nahrungssuche auf 

dem Prerauer Stich und dem Waldstich beobachtet, so dass von ei-

nem Revier ausgegangen wird. Der Brutplatz befindet sich weder in-

nerhalb des Geltungsbereichs noch in den unmittelbar angrenzen-

den Uferstrukturen. 

Keine Beeinträchtigung durch das BV zu erwarten. 

- - - 

Schwarzspecht Dryocopus mar-

tius 

 - X  X - ja Der Schwarzspecht wurde zweimalig im Untersuchungsgebiet festge-

stellt. Aufgrund des großen Aktivitätsradius wird von einem kleinen 

Teilhabitat ausgegangen. Im Untersuchungsgebiet wurde kein akti-

ver Brutbaum gefunden, auch festgestellte Baumhöhlungen konnten 

nicht eindeutig dem Schwarzspecht zugeordnet werden. Allerdings 

wurden in dem Baumbestand östlich des Plangebiets mehrere Tot-

holzbäume im fortgeschrittenen Zerfallsstadium festgestellt, deren 

zahlreiche Höhlungen aufgrund der Größe und Ausgestaltung 

durchaus auch durch den Schwarzspecht entstanden sein könnten 

Der Geltungsbereich ist Teil des Reviers und wird vor allem als Nah-

rungsgebiet genutzt. 

Keine Beeinträchtigung durch das BV zu erwarten. 

- - - 

Erlenzeisig Carduelis spi-

nus 

 3    - - Die Art wurde auf dem Durchzug im UG nachgewiesen.  

Keine Beeinträchtigung durch das BV zu erwarten. 

- - - 

Fischadler Pandion haliae-

tus 

 - X X  - - Die Art wurde als Nahrungsgast im UG festgestellt. 

Keine Beeinträchtigung durch das BV zu erwarten. 

- - - 
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Mäusebussard Buteo buteo  V  X  - - Die Art wurde nur als Brutzeitbeobachtung (A1) im UG festgestellt, A-

Nachweise werden nicht als Brutrevier gewertet. 

Keine Beeinträchtigung durch das BV zu erwarten. 

- - - 

Sperbergras-

mücke 

Sylvia nisoria  2 X  X - - Die Art wurde nur als Brutzeitbeobachtung (A1) im UG festgestellt, A-

Nachweise werden nicht als Brutrevier gewertet. 

Keine Beeinträchtigung durch das BV zu erwarten. 

- - - 

Europäische Vogelarten ohne Schutz- und Gefährdungsstatus 

Amsel  Turdus merula - - - - - - ja Brütet außerhalb des GB. Die Art ist an Bewegungsunruhe gewöhnt 

und hat nur eine sehr geringe Fluchtdistanz. Keine Beeinträchtigung 

durch das BV zu erwarten. 

- - - 

Bachstelze Motacilla alba - - - - - - ja (un-

mittel-

bar an-

gren-

zend) 

Es wurde ein Revier im UG an einem Gebäude südlich des Plange-

biets festgestellt. Die Flächen des Plangebiets werden zur Nahrungs-

suche genutzt.  

Die Art ist an Bewegungsunruhe gewöhnt und hat nur eine sehr ge-

ringe Fluchtdistanz (10m). Keine Beeinträchtigung durch das BV zu 

erwarten. 

- - - 

Blaumeise Parus caeruleus - - - - - ja ja Es wurden zwei Reviere einer Blaumeise im Untersuchungsraum fest-

gestellt. Ein Baum an der nordwestlichen Grenze des Geltungsbe-

reichs scheint einen Reviermittelpunkt darzustellen. Ein weiteres Revier 

befindet sich in dem Baumbestand südöstlich des Plangebiets; die 

Niststätte liegt in einer Baumhöhle. 

Aufgrund bereits vorgesehener Maßnahmen im B-Plan (Erhalt des 

Status Quo der Fläche C als Zauneidechsenlebensraum) und der 

sehr geringen Fluchtdistanz der Art (5 m) ist keine Beeinträchtigung 

der Ruhestätte durch das BV zu erwarten.  

- - - 
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Blässhuhn Fulica atra - - - - - - ja  Brütet außerhalb des GB. Keine Beeinträchtigung durch das BV zu 

erwarten. 

- - - 

Buchfink Fringilla coe-

lebs 

- - - - - - ja  Brütet außerhalb des GB. Die Art ist an Bewegungsunruhe gewöhnt 

und hat nur eine sehr geringe Fluchtdistanz (10 m). Keine Beeinträch-

tigung durch das BV zu erwarten. 

- - - 

Buntspecht Dendrocopos 

major 

- - - - - - ja Die Art wurde mit regelmäßigen Sichtungen außerhalb des GB nach-

gewiesen. Es gibt zahlreiche Spechthöhlen in dem Baumbestand öst-

lich des Plangebiets und auch in den Robinien im westlichen Plange-

biet sind Spechthöhlen erfasst worden. Allerdings konnte kein Nist-

baum innerhalb des Plangebiets identifiziert werden. Das Untersu-

chungsgebiet ist Teilhabitat eines aktiven Buntspecht-Reviers und wird 

überwiegend zur Nahrungssuche genutzt. 

Brütet außerhalb des GB. Die Art ist an Bewegungsunruhe gewöhnt 

und hat nur eine geringe Fluchtdistanz (20 m). Keine Beeinträchti-

gung durch das BV zu erwarten. 

- - - 

Eichelhäher Garrulus gland-

arius 

- - - - - - ja  Brütet außerhalb des GB. Die Art ist an Bewegungsunruhe gewöhnt 

und hat nur eine sehr geringe Fluchtdistanz. Keine Beeinträchtigung 

durch das BV zu erwarten. 

- - - 

Feldsperling Passer monta-

nus 

- - - - - Ruhe-

stätte 

ja Der Feldsperling wurde mehrfach in einem Strauch an der nordöstli-

chen Plangebietsgrenze mit Reviergesang festgestellt. Dieser Busch 

wird als Tagesruhestätte genutzt. Die Niststätte befindet sich vermut-

lich in einer der zahlreichen Baumhöhlen im Baumbestand östlich des 

Plangebiets. 

Aufgrund bereits vorgesehener Maßnahmen im B-Plan (Erhalt des 

Status Quo der Fläche C als Zauneidechsenlebensraum) und der 

sehr geringen Fluchtdistanz der Art (10 m) ist keine Beeinträchtigung 

der Ruhestätte durch das BV zu erwarten.  

- - - 
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Gartengras-

mücke 

Sylvia borin - - - - - - ja Brütet außerhalb des GB. Keine Beeinträchtigung durch das BV zu 

erwarten. 

- - - 

Graugans Anser anser - - - - - - ja Brütet außerhalb des GB. Keine Beeinträchtigung durch das BV zu 

erwarten. 

- - - 

Graureiher Ardea cinerea - - - - - - ja Brütet außerhalb des GB. Keine Beeinträchtigung durch das BV zu 

erwarten. 

- - - 

Grünfink Carduelis chlo-

ris 

- - - - - ja - Der Grünfink brütet innerhalb des Geltungsbereichs in den westlich 

gelegenen Ufergehölzen. 

Aufgrund bereits vorgesehener Maßnahmen im B-Plan (Erhalt der 

Vegetation und der Gehölze in Fläche A und B) und der geringen 

Fluchtdistanz der Art (15 m) ist keine Beeinträchtigung durch das BV 

zu erwarten. 

- - - 

Hausrot-

schwanz 

Phoenicurus 

ochruros 

- - - - - - ja (un-

mittel-

bar an-

gren-

zend) 

Der Hausrotschwanz wurde im Süden des UG mit einem Revier er-

fasst. Die Niststätte befindet sich gegebenenfalls in Höhlungen des 

Betonträgers (größtes Warnverhalten) oder an dem Gebäude weiter 

südlich. 

Die Art ist an Bewegungsunruhe gewöhnt und hat nur eine sehr ge-

ringe Fluchtdistanz (15m). Keine Beeinträchtigung durch das BV zu 

erwarten. 

- - - 

Kernbeißer Coccothraustes 

coccothraustes 

- - - - - - ja Brütet außerhalb des GB. Keine Beeinträchtigung durch das BV zu 

erwarten. 

- - - 

Kleiber Sitta europaea - - - - - - ja Der Kleiber wurde außerhalb des GB im Baumbestand östlich des 

Plangebiets festgestellt. Seine Niststätte befindet sich vermutlich in ei-

ner Baumhöhlung.  

- - - 
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Die Art ist an Bewegungsunruhe gewöhnt und hat nur eine sehr ge-

ringe Fluchtdistanz (15m). Keine Beeinträchtigung durch das BV zu 

erwarten. 

Kohlmeise Parus major - - - - - ja ja Die Kohlmeise brütet innerhalb des Geltungsbereichs im westlichen 

Teil sowie im Baumbestand östlich des Plangebiets. 

Aufgrund bereits vorgesehener Maßnahmen im B-Plan (Erhalt der 

Vegetation und der Gehölze in Fläche A und B) und der sehr gerin-

gen Fluchtdistanz der Art (5 m) ist keine Beeinträchtigung durch das 

BV zu erwarten. 

- - - 

Kuckuck Cuculus 

canorus 

- - - - - - ja Brütet außerhalb des GB. Keine Beeinträchtigung durch das BV zu 

erwarten. 

- - - 

Mönchsgras-

mücke 

Sylvia atri-

capilla 

- - - - - - ja Brütet außerhalb des GB. Keine Beeinträchtigung durch das BV zu 

erwarten. 

- - - 

Nachtigall Luscinia megar-

hynchos 

- - - - - - ja Brütet außerhalb des GB. Keine Beeinträchtigung durch das BV zu 

erwarten. 

- - - 

Nebelkrähe Corvus cornix - - - - - - ja Brütet außerhalb des GB. Keine Beeinträchtigung durch das BV zu 

erwarten. 

- - - 

Pirol Oriolus oriolus - - - - - - ja Brütet außerhalb des GB. Keine Beeinträchtigung durch das BV zu 

erwarten. 

- - - 

Ringeltaube Columba 

palumbus 

- - - - - - ja Brütet außerhalb des GB. Keine Beeinträchtigung durch das BV zu 

erwarten. 

- - - 

Rotkehlchen Erithacus rube-

cula 

- - - - - - ja Brütet außerhalb des GB. Keine Beeinträchtigung durch das BV zu 

erwarten. 

- - - 

Singdrossel Turdus philome-

los 

- - - - - - ja Brütet außerhalb des GB. Keine Beeinträchtigung durch das BV zu 

erwarten. 

- - - 
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Star Sturnus vulgaris - - - - - - ja Eine Niststätte des Stars wurde in einer defekten Laterne nördlich des 

Plangebiets festgestellt. Ein weiteres Paar brütet in dem Baumbestand 

südöstlich des Plangebiets. 

Die Art ist an Bewegungsunruhe gewöhnt und hat nur eine sehr ge-

ringe Fluchtdistanz (15 m). Keine Beeinträchtigung durch das BV zu 

erwarten. 

- - - 

Stockente Anas platyrhyn-

chos 

- - - - - - ja Brütet außerhalb des GB. Keine Beeinträchtigung durch das BV zu 

erwarten. 

- - - 

Teichrohrsän-

ger 

Acrocephalus 

scirpaceus 

- - - - - ja ja Der Teichrohrsänger brütet innerhalb des Geltungsbereichs und 

nördlich davon im Röhricht am Prerauer Stich. 

Aufgrund bereits vorgesehener Maßnahmen im B-Plan (Erhalt der 

Vegetation und der Gehölze in Fläche A und B) und der geringen 

Fluchtdistanz der Art (15 m) ist keine Beeinträchtigung durch das BV 

zu erwarten. 

- - - 

Wacholder-

drossel 

Turdus pilaris - - - - - - ja Brütet außerhalb des GB. Keine Beeinträchtigung durch das BV zu 

erwarten. 

- - - 

Waldbaum-

läufer 

Certhia familia-

ris 

- - - - - - ja Der Balzgesang des Waldbaumläufers wurde im Baumbestand öst-

lich des Plangebiets regelmäßig verhört. Es wird von einer Niststätte 

in einer Baumhöhle ausgegangen. 

Die Art ist an Bewegungsunruhe gewöhnt und hat nur eine sehr ge-

ringe Fluchtdistanz. Keine Beeinträchtigung durch das BV zu erwar-

ten. 

- - - 

Zilpzalp Phylloscopus 

collybita 

- - - - - - ja Brütet außerhalb des GB. Die Art ist an Bewegungsunruhe gewöhnt 

und hat nur eine sehr geringe Fluchtdistanz. Keine Beeinträchtigung 

durch das BV zu erwarten. 

- - - 
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Elster Pica pica - - - - - - - Die Art wurde als Nahrungsgast im UG festgestellt. 

Keine Beeinträchtigung durch das BV zu erwarten. 

- - - 

Lachmöwe Larus ridibun-

dus 

- - - - - - - Die Art wurde nur als Brutzeitbeobachtung (A1) im UG festgestellt, A-

Nachweise werden nicht als Brutrevier gewertet. 

Keine Beeinträchtigung durch das BV zu erwarten. 

- - - 

Silbermöwe Larus argenta-

tus 

- - - - - - - Die Art wurde nur als Brutzeitbeobachtung (A1) im UG festgestellt, A-

Nachweise werden nicht als Brutrevier gewertet. 

Keine Beeinträchtigung durch das BV zu erwarten. 

- - - 

Silberreiher Casmerodius 

albus 

- - - - - - - Die Art wurde nur als Brutzeitbeobachtung (A1) im UG festgestellt, A-

Nachweise werden nicht als Brutrevier gewertet. 

Keine Beeinträchtigung durch das BV zu erwarten. 

- - - 

Stieglitz Carduelis 

carduelis 

- - - - - - - Die Art wurde nur als Brutzeitbeobachtung (A2) im UG festgestellt, A-

Nachweise werden nicht als Brutrevier gewertet. 

Keine Beeinträchtigung durch das BV zu erwarten. 

- - - 

Sumpfmeise Parus palustris - - - - - - - Die Art wurde nur als Brutzeitbeobachtung (A2) im UG festgestellt, A-

Nachweise werden nicht als Brutrevier gewertet. 

Keine Beeinträchtigung durch das BV zu erwarten. 

- - - 
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10.1.2 Relevanzprüfung für Arten des Anhang IV der FFH-RL 

Tabelle 8: Relevanzprüfung für Arten des Anhang IV der FFH-RL 

EG-VO 338/97 Anh. A 
Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten 

durch Überwachung des Handels (EU-Artenschutzgrundverordnung) - Anhang A (streng geschützt) 

BartSchV Anl. 1 Sp. 3 Bundesartenschutzverordnung Anlage 1 Sp. 3 (streng geschützt) 

FFH Anh. IV, II Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie Anhang IV oder Anhang II 

RL D Rote Liste Deutschland 

RL BB Rote Liste Brandenburg 

RL Kategorien: 0 = ausgestorben oder verschollen, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, 4 = potenziell gefährdet, G = Gefährdung anzunehmen, aber Status 

unbekannt, R = extrem seltene Art mit geografischer Restriktion, V = Arten der Vorwarnliste, D = Daten defizitär 

EHZ (Erhaltungszustand) 

fv günstig 

uf1 unzureichend 

uf2 schlecht 

XX unbekannt 

ex ausgestorben 
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3  Quelle: SCHOKNECHT, F., ZIMMERMANN, F. (2020) 
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Fledermäuse ja ja In Brandenburg sind insgesamt 18 Fledermausarten heimisch. Die 

nachtaktiven Tiere jagen bevorzugt Insekten entlang von Vegetations-

strukturen (Bäumen, Hecken, Wiesen, Gewässer). Je nach Art nutzen 

sie Baumhöhlen und -spalten als Sommer- und oder Winterquartiere. 

Auch Gebäude werden von einigen Arten als Sommer- und/oder 

Wochenstubenquartier (z.B. Dachböden) sowie Winterquartier (meist 

unterirdisch) genutzt.  

Die vorhandenen Altbäume bieten teilweise mit vorhandenen Spalten 

und Höhlungen Quartiersmöglichkeiten für potenziell vorkommende 

Fledermäuse. Eine Fällung von Bäumen ist nicht vorgesehen, so dass 

keine potenziellen Baumquartiere verloren gehen. 

Zudem wurde im Sommer 2023 an einem kleinen Trafogebäude in 

SO Marina 3 Fledermauskot festgestellt, welcher auf die Nutzung als 

(Sommer-)Quartier in der Vergangenheit hindeutet. Tiere wurden bei 

der einmaligen Kontrolle nicht festgestellt. Die Kotspuren befanden 

sich innen im Türeingangsbereich, welcher einen Spalt offenstand 

und somit eine Einflugmöglichkeit vorhanden war. Weitere kleine Ein-

flugmöglichkeiten für Fledermäuse existieren nicht. Das Innere des 

Gebäudes war nicht begehbar. 

Laut Aussage des AG bleibt das Trafogebäude erhalten; es ist durch 

eine Vermeidungsmaßnahme zu sichern, dass das Quartier (inkl. Ein-

flugmöglichkeit) bestehen bleibt. 

Bei Umsetzung des Bebauungsplanes kann ohne Vorsehung von 

Maßnahmen zur Vermeidung nicht ausgeschlossen werden, dass 

Quartiere zerstört und damit Individuen verletzt bzw. getötet werden 

(Schädigungsverbote nach §44 (1) Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG). 

X - X 
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Biber Castor fiber V 1   IV, 

II 

fv ja - Der Biber ist ein Charaktertier der großen Flussauen. Daneben nutzt 

er auch Seen und kleinere Fließgewässer sowie Sekundärlebens-

räume wie Meliorationsgräben, Teichanlagen und Restlöcher in Ta-

gebaulandschaften. Voraussetzung für die Ansiedlung sind gute 

Äsungsbedingungen, besonders ein Vorrat an Winteräsung in Form 

von Seerosen, submersen Pflanzen und Weichhölzern, ferner eine 

ausreichende Wasserführung sowie grabbare und damit für die Bau-

anlage geeignete Ufer. Die Hauptaktivitätszeit des Bibers liegt in den 

Abend-, Nacht- und Morgenstunden. Im Herbst und Frühjahr ist er 

auch vermehrt tagaktiv. (PETERSEN et al. 2004) Der Biber bewegt sich 

an Land vorwiegend bis zu maximal 20 m Entfernung vom Gewäs-

serufer. Der für Störungen besonders sensible Bereich beschränkt sich 

auf einen 100 m-Radius um den Biberbau.  

Das Plangebiet ist von Gewässern umgeben, die als Biberlebensraum 

grundsätzlich geeignet sind; ein Vorkommen ist demnach anzuneh-

men. Spuren des Bibers oder Biberbauten wurden im Uferbereich des 

UG jedoch nicht festgestellt. Der Lebensraum des Bibers wird dem-

nach durch die Planung nicht beeinträchtigt. 

- - - 
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Fischotter Lutra lutra 3 1 x  IV, 

II 

fv ja - Der Fischotter ist ein semiaquatisches ufergebundenes Säugetier. Die 

Art hat ihren Lebensraum überwiegend unmittelbar an Gewässern 

und deren Uferbereichen, wo sie sämtliche benötigte Lebensraum-

strukturen und Nahrung vorfindet. Die Gewässer sind im Optimalfall 

besonders strukturreich und weisen kleinräumige Wechsel in der 

Uferbeschaffenheit auf (Flach- und Steilufer, Uferunterspülungen, Be-

reiche unterschiedlicher Durchströmungen, Sandbänke, Röhrichtzo-

nen, Baum- und Strauchsäume u.a.) (MUNR 1999). Es werden na-

turnahe und natürliche Ufer von Seen und mäandrierende Flüsse mit 

langen Uferlinien bevorzugt, da diese mehr Nahrung und Versteck-

möglichkeiten bieten als begradigte, schnell abfließende Flüsse. Der 

Fischotter bewegt sich i.d.R. nicht oder nur in Ausnahmefällen über 

offene Flächen ohne Deckung durch Gehölze und ist vorwiegend 

dämmerungs- bzw. nachtaktiv. Die Art ist im Gelände nur schwer 

nachzuweisen. 

Geeignete Gewässer für den Fischotter befinden sich angrenzend an 

das Plangebiet. Als Lebensraum geeignete naturnahe Uferbereiche 

im UG werden durch bereits vorgesehene Maßnahmen im B-Plan 

(Erhalt der unversiegelten Grünbereiche mit Ufergehölzen im Westen 

des Geltungsbereichs; Flächen A und B) nicht beeinträchtigt. 

- - - 

Wolf Canis lupus 1 3 x  IV, 

II 

k.A - - In der Umgebung des Plangebietes ist kein Wolfsvorkommen be-

kannt (LFU 2023). Das UG eignet sich zudem nicht als Wolfs-Lebens-

raum. 

- - - 
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Zauneidechse Lacerta agilis V 3   IV uf1 ja ja Die Zauneidechse benötigt wärmebegünstigte Habitate innerhalb de-

rer sie auf geringer Fläche verschiedenste Strukturen vorfindet. 

Grundlegend ist ein kleinräumiger Wechsel von kurzer und höherer 

Vegetation und offenen Bereichen. Besonders wichtig sind sonnenex-

ponierte grabbare und gut drainierte Rohbodenbereiche zur Eiablage 

(vorzugsweise an sonnenexponierten Böschungen), sowie Sonnen-

plätze zur Thermoregulation, zahlreiche Versteckmöglichkeiten und 

geeignete Winterquartiere (gut isolierte frostfreie Verstecke im Boden, 

z.B. Kleinsäugerbaue oder natürliche Hohlräume). Da Zauneidech-

sen zumeist nur kurze Strecken zurücklegen, liegen die genannten 

Strukturen i.d.R. nicht weit voneinander entfernt (zumeist nur wenige 

Meter). Es ergibt sich ein mosaikartiger Lebensraum für den struktu-

relle Diversität kennzeichnend ist.  

Gem. GÜNTHER (1996) und BLANKE (2010) werden unter anderem fol-

gende Habitate (naturnah und auch anthropogen beeinflusst) bei 

Vorhandensein von guten Kleinstrukturen häufig besiedelt: Ru-

deralflächen, Schuttflächen, Heideflächen, Halbtrockenrasen und 

Trockenrasen, Waldränder, Feldraine, extensiv genutzte Weiden und 

Wiesen, sonnenexponierte Böschungen wie z.B. Bahndämme, Haus-

gärten sowie verschiedene Aufschlüsse und Brachen. In Berlin und 

Brandenburg sind Truppenübungsplätze zudem häufig besiedelt. 

Wichtige Lebensräume und Ausbreitungslinien befinden sich entlang 

der Randbereiche von Verkehrswegen.  

X X - 
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Innerhalb des Plangebietes wurden Teilbereiche (Grünbereiche ent-

lang des alten Gleises) identifiziert, die aufgrund der strukturellen Aus-

stattung als Lebensraum für die Art geeignet sind. Bei der im Jahr 

2022 erfolgten Kartierung wurden zahlreiche Zauneidechsen festge-

stellt (vgl. TRIAS PLANUNGSGRUPPE 2023). 

Der nachgewiesene Zauneidechsenlebensraum innerhalb des UG 

wird durch bereits vorgesehene Maßnahmen im B-Plan (SPE-Fläche 

Erhalt Zauneidechsenlebensraum; Flächen C und D) nicht beein-

trächtigt, so dass eine Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestät-

ten sowie eine damit einher gehende Verletzung/ Tötung von Indivi-

duen ausgeschlossen werden kann. 

Jedoch kann bei Umsetzung des Bebauungsplanes in der Bauzeit 

ohne Vorsehung von Maßnahmen zur Vermeidung nicht ausge-

schlossen werden, dass Individuen ins Baufeld gelangen und dabei 

verletzt oder getötet werden (Schädigungsverbot nach §44 (1) Nr. 1 

BNatSchG). 

Schlingnatter Coronella aus-

triaca 

3 2   IV uf2 ja - Die Schlingnatter lebt in offenen bzw. halboffenen Lebensräumen mit 

heterogener mosaikartiger Vegetationsstruktur wie zum Beispiel in 

Heidegebieten, hellen Wäldern mit vielen Lichtungen sowie trockenen 

Moorrandbereichen, Sandmagerrasenstandorten, Steinbrüchen und 

Abgrabungen. Auch Bahndämme, Waldränder und Wegböschun-

gen haben eine große Bedeutung als Lebensraum und Ausbreitungs-

linie (GÜNTHER 1996, BFN  2023, online). Sie bewohnt ähnliche son-

nenbegünstigte und schnell austrocknende Lebensräume mit vielfäl-

tigen Kleinstrukturen wie die Zauneidechse und kommt häufig mit 

dieser gemeinsam vor; sie hat jedoch einen größeren Aktionsradius. 

Als Tagesverstecke werden Kleinsäugerbaue oder Spalten und Hohl-

räume zwischen Totholz, Steinen und Mauern (auch anthropogene 

- - - 
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Strukturen) genutzt. In sonnigen spaltenreichen Steinstrukturen oder 

in Erdlöchern befinden sich in ausreichender Tiefe auch die frostfreien 

Winterquartiere. Die Aktivitätszeit der Art erstreckt sich etwa von April 

bis Oktober. 

In Brandenburg gibt es nur noch wenige isolierte individuenarme 

Schwerpunkte (SCHNEEWEIß et al. 2004). 

Das UG befindet sich innerhalb des Verbreitungsgebietes der Art, 

Vorkommen in der Region sind nachgewiesen (BFN 2019). Im Rah-

men der Zauneidechsenerfassung wurde auch auf sonstige Reptilien-

arten, wie z.B. auch die Schlingnatter geachtet, diese konnte jedoch 

über Sichtbeobachtung nicht nachgewiesen werden (künstliche Ver-

stecke wurden nicht eingesetzt). Ein Vorkommen der versteckt leben-

den Art und eine Nutzung des nachgewiesenen Zauneidechsenle-

bensraums (vgl. TRIAS PLANUNGSGRUPPE 2023) als Teillebensraum ist 

dennoch möglich.  

Der potenzielle (Teil-)Lebensraum der Art innerhalb des UG wird 

durch bereits vorgesehene Maßnahmen im B-Plan (SPE-Fläche Erhalt 

Zauneidechsenlebensraum; Flächen C und D) nicht beeinträchtigt, so 

dass eine Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie eine 

damit einher gehende Verletzung/ Tötung von Individuen ausge-

schlossen werden kann. 

Eine erhöhte Gefahr der Verletzung oder Tötung von Individuen wäh-

rend der Bauzeit ist aufgrund der heimlichen Lebensweise der Art 

nicht zu erwarten.  

Östliche Smarag-

deidechse 

Lacerta viridis 1 1   IV uf2 nein - In Brandenburg nur in der Niederlausitz als isolierte Reliktvorkommen 

dokumentiert (SCHNEEWEIß et al. 2004). 

- - - 
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Europäische 

Sumpfschildkröte 

Emys orbicula-

ris 

1 1   IV, 

II 

uf2 nein - In Brandenburg gibt es nur noch wenige Reliktvorkommen der Art im 

Nordosten innerhalb von NSG und FFH-Gebieten (SCHNEEWEIß et al. 

2004).  

Ein Vorkommen wird aufgrund der Struktur des Plangebietes und der 

Verbreitung der Art ausgeschlossen. 

- - - 
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0
2
0
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      9 der 15 in Brandenburg heimischen Amphibienarten sind im An-

hang IV der FFH-Richtlinie aufgeführt: Rotbauchunke (Bombina bom-

bina), Kreuzkröte (Bufo calamita), Wechselkröte (Bufo viridis), Laub-

frosch (Hyla arborea), Knoblauchkröte (Pelobates fuscus), Moorfrosch 

(Rana arvalis), Springfrosch (Rana dalmatina), Kleiner Wasserfrosch 

(Pelophylax lessonae) und Kammmolch (Triturus cristatus). 

Sämtliche Lurche bewohnen im Laufe ihres Lebens sowohl Wasser- 

als auch Landlebensräume. Sie benötigen Gewässer, um sich fortzu-

pflanzen. Diese Laichgewässer müssen artspezifisch unterschiedlich 

ausgestattet sein, um den jeweiligen Ansprüchen zu genügen. Zu-

meist werden kleinere Stillgewässer mit höchstens geringem Fischbe-

satz und flachen natürlichen Uferbereichen sowie Unterwasservege-

tation benötigt. Am Laichgewässer finden die Paarung und das Ab-

laichen statt sowie die Entwicklung vom Ei über die Kaulquappe bis 

hin zum metamorphosierten Tier. Im Anschluss an die Metamorphose 

bewohnen die Tiere je nach Art und örtlicher Gegebenheit vorwie-

gend Landlebensräume, die sich unmittelbar am Gewässer oder 

auch in größerer Entfernung davon befinden können. Häufig halten 

sich die Tiere dabei auf (feuchtem) Grünland auf. Die Winterquar-

tiere, frostfreie Verstecke, in denen die Arten einen Großteil des Jahres 

in Winterruhe verbringen, liegen zumeist ebenfalls an Land (einige 

Arten überwintern am Grund eines Gewässers). Zwischen Laichge-

wässer und Winterquartier wandern manche Arten mehrere Kilome-

ter. 

Innerhalb des Geltungsbereichs des B-Plans gibt es keine Gewässer. 

Jedoch grenzt das UG unmittelbar an den Prerauer Stich, eines von 

zahlreichen Tonstichgewässern des ehemaligen Ziegeleiwerks Mil-

denberg, an. Weitere größere und kleinere Tonstichgewässer befin-

den sich im Umfeld. Ein Vorkommen u.a. der Rotbauchunke in der 

Gewässerlandschaft ist (oder war) gem. einem Hinweisschild vor Ort 

und Verbreitungskarte (BFN 2019) bekannt. Auch weitere Arten wie 

Kammmolch, Laubfrosch, Wechselkröte, Knoblauchkröte, 

Moorfrosch und Seefrosch kommen in der Region vor (BFN 2019). 

Der Uferbereich am UG bietet allerdings nur sehr eingeschränkt ge-

eignete Laichmöglichkeiten für Amphibien, da die meisten Amphi-

bienarten fischreiche Gewässer meiden und der Uferbereich allen-

falls am Schilfgürtel etwas geschütztere Bereiche bietet, die möglich-

- - - 
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erweise von Erdkröten (keine FFH-Anhang IV-Art; toleriert Fischbe-

satz) zum Laichen genutzt werden könnten. Weder die Uferbereiche 

des Prerauer Stichs noch das nahe gelegenen Ufer des Waldstichs 

bieten aufgrund des Fischreichtums (die Gewässer sind als Angelge-

wässer ausgewiesen) und fehlender abgetrennter geschützter Aus-

buchtungen geeignete Laichmöglichkeiten für artenschutzrechtlich re-

levante Arten. Auch ein Wanderkorridor zwischen Teillebensräumen 

(Laichgewässer und Winterquartier) oder intensiv genutzter Landle-

bensraum lässt sich anhand der Strukturen im UG und dessen Um-

feld nicht ableiten.  

Ein Vorkommen und eine Beeinträchtigung von relevanten Amphi-

bienarten innerhalb des UG können somit ausgeschlossen werden. 

Käfer  

1
9
9
8
 

2
0
0
4
 ,
2
0
0
0
 

      In Brandenburg kommen vier europäisch geschützte Käferarten (FFH-

RL, Anhang IV) vor: Eremit (Osmoderma eremita), Heldbock 

(Cerambyx cerdo), Breitrand (Dytiscus latissimus), und Schmalbindi-

ger Breitflügel-Tauchkäfer (Graphoderus bilineatus). Der Goldstrei-

fige Prachtkäfer (Buprestis splendens) gilt schon seit mindestens 100 

Jahren als ausgestorben. 

- - - 

Eremit Osmoderma 

eremita 

2 2   IV, 

II 

uf1 nein - Typische Lebensräume des Eremiten sind lichte Laubwälder in Fluss-

tälern, alte Eichen- und Buchenwälder, aber auch Mittelwälder, Hu-

tewälder, Parks, Alleen, Friedhöfe und Streuobstwiesen. Die xylobio-

nte Käferart ist an das Vorhandensein geeigneter Habitatbäume ge-

bunden. Potenzielle Brutbäume des Eremiten sind alte Laubbäume 

mit großen, feuchten Mulmkörpern. 

Aufgrund des Fehlens geeigneter Habitatbäume im Plangebiet wird 

ein Vorkommen der Art ausgeschlossen. Zudem sind keine Baumfäl-

lungen vorgesehen. 

- - - 
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Heldbock/ Gro-

ßer Eichenbock 

Cerambyx 

cerdo 

1 2   IV, 

II 

uf2 nein - Die xylobionte Käferart ist an das Vorhandensein geeigneter Habitat-

bäume gebunden. Potenzielle Brutbäume des Heldbocks sind Eichen 

in sonniger Lage. Besiedelt werden vorrangig alte geschädigte Stiel-

eichen in einer Stärke von 2–4 m Umfang in Brusthöhe; in geringem 

Maße auch andere Eichenarten der Gattung Quercus. 

Aufgrund des Fehlens geeigneter Habitatbäume im Plangebiet wird 

ein Vorkommen der Art ausgeschlossen. Zudem sind keine Baumfäl-

lungen vorgesehen. 

- - - 

Scharlachroter 

Plattkäfer/ Schar-

lachkäfer 

Cucujus cinna-

berinus 

1 k.

A. 

  IV, 

II 

XX nein - Der xylobionte Käfer besiedelt vor allem großwüchsige Pappel- und 

Weidenarten (in Brandenburg Nachweise bisher vor allem an Hyb-

ridpappeln). Seltener kommt er auch an anderen Laubbäumen wie 

z.B. Esche, Ahorn und Ulme oder vereinzelt auch an Nadelgehölzen 

vor. Es besiedelt dabei den zersetzten Bast abgängiger oder abge-

storbener Bäume (stehendes und liegendes Totholz > 20 cm Durch-

messer, Rinde gerade ablösend und darunter feucht). Die Verbreitung 

der Art in Deutschland beschränkte sich in der Vergangenheit auf die 

südlichen Bundesländer, seit 2017 hat sich die Art jedoch auch im 

Westen Brandenburgs etabliert und ist nahe der Landesgrenze zu 

Berlin gefunden worden. 

Aufgrund des Fehlens geeigneter Strukturen im Plangebiet wird ein 

Vorkommen der Art ausgeschlossen. 

- - - 
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Breitrand Dytiscus latis-

simus 

1 1   IV, 

II 

uf1 nein - Die Art besiedelt größere, möglichst nährstoffarme Standgewässer 

mit hoher Vegetationsdichte an den Ufern und in der Flachwasser-

zone, häufig in Waldgebieten (z.B. Seen, Teiche, Fischteiche). Er hat 

ähnliche Lebensraumansprüche wie Graphoderus billeatus, benötigt 

jedoch Gewässer von über einem Hektar Größe (BFN 2020, online).  

Eine Betroffenheit der an Gewässer gebundenen Art kann ausge-

schlossen werden, da kein Eingriff in das angrenzende Gewässer er-

folgt. 

- - - 

Schmalbindiger 

Breitflügel-Tauch-

käfer 

Graphoderus 

billineatus 

3 1   IV, 

II 

uf1 nein - Die an Gewässer gebundene Käferart besiedelt schwach bis mäßig 

nährstoffführende große, bis zu einem Meter tiefe permanente Still-

gewässer mit vegetationsreichen Uferzonen wie z.B. Flachseen, Alt-

arme, Moorweiher, Teiche und Gräben, sowie Kies- und renaturierte 

Kohlegrubengewässer. Ansprüche ähneln denen des Breitrandkäfers, 

letzterer ist jedoch anspruchsvoller (BFN 2020, online). 

Eine Betroffenheit der an Gewässer gebundenen Art kann ausge-

schlossen werden, da kein Eingriff in das angrenzende Gewässer er-

folgt. 

- - - 



trias  
Planungsgruppe 

 

B-Plan „Marina am Prerauer Stich“ - Artenschutzgutachten, Stand 29.11.2023 55 

Artname 

deutsch 

Artname 

wissen-

schaftl. 

R
L
 
D

 

R
L
 
B

B
 

E
G

-
V

O
 
3
3
8
/
9
7
 
A

n
h

.
 
A

 

B
a

r
t
S
c
h

V
 
A

n
l
.
 
1
 
S
p

.
 
3
 

F
F
H

 
A

n
h

.
 
I
V

,
 
I
I
 

E
H

Z
 
B

B
 
2
0
1
9

3
 

p
o
t
.
 
V

o
r
k
o
m

m
e
n

 
i
m

 
U

G
 

N
a

c
h

w
e
i
s
 
i
m

 
U

G
 

Betroffenheitsabschätzung 

B
e
e
i
n

t
r
ä

c
h

t
i
g

u
n
g

 
d

u
r
c
h

 

V
o
r
h
a

b
e
n

 
m

ö
g

l
i
c
h

 

E
i
n

z
e
l
p

r
ü
f
u
n
g

 

 
e
r
f
o
r
d

e
r
l
i
c
h

 

Z
u
s
a

m
m

e
n

f
a

s
s
e
n
d

e
 

P
r
ü
f
u
n
g

 
e
r
f
o
r
d

e
r
l
i
c
h

 

Libellen  

1
9
9
8
 

2
0
0
1
 

    ja - Insgesamt kommen in /Brandenburg 7 FFH-RL Anhang IV-Arten vor: 

Asiatische Keiljungfer (Gomphus flavipes), Große Moosjungfer (Leu-

corrhinia pectoralis), Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia), 

Grüne Mosaikjungfer (Aeshena viridis), Östliche Moosjungfer (Leucor-

rhinia albifrons), Sibirische Winterlibelle (Sympecma paedisca) und 

Zierliche Moosjungfer (Leucorrhinia caudalis).  

Als Lebensraum für einige Arten potenziell geeignete naturnahe Ufer-

bereiche im UG werden durch bereits vorgesehene Maßnahmen im 

B-Plan (Erhalt der unversiegelten Grünbereiche mit Ufergehölzen im 

Westen des Geltungsbereichs; Flächen A und B) nicht beeinträchtigt. 

Es besteht somit keine artenschutzrechtliche Relevanz für die Arten-

gruppe. 

- - - 

Schmetterlinge  

2
0
1
1
  

2
0
0
1
  

      Insgesamt kommen in /Brandenburg vier FFH-RL Anhang IV-Arten 

vor. 

   

Nachtkerzen-

schwärmer 

Proserpinus 

proserpina 

* V   IV XX ja - Die Raupen der Art sind an Nachtkerzengewächse gebunden. Ihre 

Hauptnahrung sind Weidenröschen, selten wurden sie auch an 

Nachtkerzen und Blutweiderich gefunden. Sie bevorzugen nasse, be-

sonnte, ungemähte Staudenfluren an Gräben und Bächen und auf 

Feuchtbrachen und sind somit an feuchte Lebensräume gebunden. 

Selten kommen sie auch auf trockenen Flächen wie Ruderalstandor-

ten und Brachen vor. Eine enge räumliche Vernetzung von Larval- 

und Imaginalhabitaten ist wichtig. Die Falter benötigen nektarreiche, 

vor allem trocken-warme Flächen wie extensiv genutzten Wiesen, Ma-

gerrasen und Ruderalfluren. I.d.R. sind die meisten Raupen ab An-

fang Juli bis Ende August zu finden. Die jungen, grünen Raupen sind 

tagaktiv und finden im Blütenstand Deckung. Weiter entwickelte, 

bräunliche Raupen verbergen sich tagsüber geschützt am Boden in 

- - - 



trias  
Planungsgruppe 

 

B-Plan „Marina am Prerauer Stich“ - Artenschutzgutachten, Stand 29.11.2023 56 

Artname 

deutsch 

Artname 

wissen-

schaftl. 

R
L
 
D

 

R
L
 
B

B
 

E
G

-
V

O
 
3
3
8
/
9
7
 
A

n
h

.
 
A

 

B
a

r
t
S
c
h

V
 
A

n
l
.
 
1
 
S
p

.
 
3
 

F
F
H

 
A

n
h

.
 
I
V

,
 
I
I
 

E
H

Z
 
B

B
 
2
0
1
9

3
 

p
o
t
.
 
V

o
r
k
o
m

m
e
n

 
i
m

 
U

G
 

N
a

c
h

w
e
i
s
 
i
m

 
U

G
 

Betroffenheitsabschätzung 

B
e
e
i
n

t
r
ä

c
h

t
i
g

u
n
g

 
d

u
r
c
h

 

V
o
r
h
a

b
e
n

 
m

ö
g

l
i
c
h

 

E
i
n

z
e
l
p

r
ü
f
u
n
g

 

 
e
r
f
o
r
d

e
r
l
i
c
h

 

Z
u
s
a

m
m

e
n

f
a

s
s
e
n
d

e
 

P
r
ü
f
u
n
g

 
e
r
f
o
r
d

e
r
l
i
c
h

 

der Nähe der Futterpflanze oder am Stängel ruhend, oft kopfunter an 

Blattstielen und suchen abends die oberen Pflanzenteile und Blüten-

stände auf, um junge Blätter und Blüten zu fressen. 

Das UG befindet sich außerhalb des Verbreitungsgebietes der Art 

und es existieren keine Nachweise der Art in der Region (BFN 2019). 

Im Gleisbettbereich wurden mehrere Nachtkerzen als potenzielle Fut-

terpflanzen der Art nachgewiesen. Dieser Bereich innerhalb des UG 

wird durch bereits vorgesehene Maßnahmen im B-Plan (SPE-Fläche 

Erhalt Zauneidechsenlebensraum; Flächen C und D) nicht beein-

trächtigt. 

Eine Betroffenheit der Art kann ausgeschlossen werden. 

Großer Feuerfal-

ter 

Lycaena dispar 3 2   IV, 

II 

fv - - Der Großer Feuerfalter kommt vor allem auf ampferreichen Feucht-

wiesen (Binsen-, Kohldistel-, Pfeifengras- und Flachmoorwiesen) und 

deren Brachestadien, an ungemähten Grabenrändern, See- und 

Flussufern mit Seggen- und Röhrichtbeständen, in Niedermooren, an 

feuchten Gebüsch- und Wegrändern sowie an Störstellen in Auen-

wäldern vor. (PETERSEN et al. 2003) 

Das UG befindet sich innerhalb des Verbreitungsgebietes der Art und 

es existieren Nachweise der Art in der Region (BFN 2019). 

Ein Vorkommen der Art wird im Plangebiet aufgrund des Mangels an 

Futterpflanzen innerhalb des Baufeldes (nicht sauren Ampferarten) 

ausgeschlossen. Zudem werden die Uferbereiche im UG durch be-

reits vorgesehene Maßnahmen im B-Plan (Erhalt der unversiegelten 

Grünbereiche mit Ufergehölzen im Westen des Geltungsbereichs; 

Flächen A und B) nicht beeinträchtigt. Es besteht somit keine arten-

schutzrechtliche Relevanz für die Artengruppe. 

- - - 
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Dunkler Wiesen-

knopf-Ameisen-

bläuling 

Maculinea 

nausithous 

V 1   IV, 

II 

uf1 nein - Benötigt als Lebensraum nährstoffarme, frische bis feuchte Wiesen 

(häufig junge Brachen) mit einem Vorkommen des Großen Wiesen-

knopfs (Sanguisorbe officinalis), der als Nahrungsquelle, Schlaf- und 

Ruheplatz und zur Fortpflanzung und Eiablage dient. Ein später 

Mahdzeitpunkt der Wiesen ist erforderlich, damit sich die Raupen in 

den Blütenköpfen des Großen Wiesenknopfs fertig entwickeln kön-

nen. Zudem ist die Art an das Vorkommen bestimmter Knotenamei-

sen gebunden, in deren Nestern sich die Raupen entwickeln. (BFN 

2020, online) 

Die in Brandenburg vorkommende, jedoch zumeist sehr seltene Art 

kann aufgrund der der Biotopausstattung im Plangebiet ausgeschlos-

sen werden (kein Vorkommen des Großen Wiesenknopfs).  

- - - 

Heller Wiesen-

knopf-Ameisen-

bläuling 

Maculinea te-

leius 

2 1   IV, 

II 

uf1 nein - wie Maculinea nausithous - - - 

Fische  

2
0
0
9
  

2
0
1
1
  

      In Brandenburg kommt eine FFH-RL Anhang IV-Art vor: Baltischer 

Stör (Acipenser sturio). 

   

Baltischer Stör Acipenser stu-

rio 

0 0 x  IV, 

II 

k.A nein - Der Baltische Stör gilt in Deutschland als verschollen / ausgestorben. 

Seit 2006 werden adulte Störe aus Kanada im Einzugsgebiet von 

Oder und Weichsel ausgesetzt. Die Jungtiere halten sich vor allem im 

Unteren Odertal und Stettiner Haff auf und wandern später durch die 

westliche Ostsee (BFN 2020, online) 

Ein Vorkommen kann aufgrund der Verbreitung ausgeschlossen wer-

den. Zudem ist kein Eingriff an das an den Geltungsbereich angren-

- - - 
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zende Gewässer (Prerauer Stich) oder dessen Uferbereiche vorgese-

hen. Es besteht keine artenschutzrechtliche Relevanz für die Arten-

gruppe. 

Mollusken  

2
0
1
1
  

2
0
1
7
 (
B
) 
 

    nein - Insgesamt kommen in Brandenburg zwei FFH-RL Anhang IV-Arten 

vor: Zierliche Tellerschnecke (Anisus vorticulus) und Gemeine Fluss-

muschel (Unio crassus). 

Es ist kein Eingriff an das an den Geltungsbereich angrenzende Ge-

wässer (Prerauer Stich) oder dessen Uferbereiche vorgesehen. Somit 

besteht keine artenschutzrechtliche Relevanz für die Artengruppe. 

- - - 

Farn- und Blü-

tenpflanzen 

 

2
0
1
8
 

2
0
0
6
 

    nein - Insgesamt kommen in Berlin/Brandenburg 7 (zumeist sehr seltene) 

FFH-RL Anhang IV-Arten vor: Frauenschuh (Cyprepedium calceolus), 

Kriechender Scheiberich (Apium repens), Sand-Silberscharte (Jurinea 

cyanoides), Schwimmendes Froschkraut (Luronium natans), Sumpf-

Engelwurz (Angelica palustris), Sumpf-Glanzkraut (Liparis loeselii), 

Vorblattloses Leinblatt (Thesium ebracteatum).  

Die Wasserfalle (Aldrovanda vesiculosa) gilt seit 2013 als ausgestor-

ben in BB. 

Aufgrund der Verbreitungskarten (BFN 2019) und der Biotopausstat-

tung im Plangebiet kann ein Vorkommen sämtlicher Arten ausge-

schlossen werden. 
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10.2 Konfliktanalyse/ Prüfung der Verbotstatbestände 

10.2.1 Konfliktanalyse Europäische Vogelarten nach Art. 1 der VS-RL 

10.2.1.1 Wertgebende Arten 

Dohle (Coloeus monedula) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

 Europäische Vogelart gem. Art. 1 VS-RL   

 VS-RL Anh. 1 

 Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 

 Anh. IV der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-RL) 

 Anh. II der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-RL) 

 BArtSchV Anlage 1 Spalte 3 (StrGesch) 

RL Deutschland (2020): - 

RL Brandenburg (2019): 2 

2. Bestandsdarstellung 

Charakteristik der Art: 

Dohlen brüten als Einzelbrüter oder in Kolonien. Als natürlicher Lebensraum gelten lichte Wälder (insbesondere Buchenwälder) mit 

angrenzenden offenen Nahrungsräumen. Brutplätze befinden sich in Altholzbeständen oder Felswänden mit Höhlenangebot. In 

Deutschland besiedelt die Dohle heute überwiegend Ersatzlebensräume im Siedlungsbereich bevorzugt in Gartenstädten, Hof- oder 

Dorfgehölzen, oder randlich zu offenen, möglichst extensiv landwirtschaftlich genutzten Nahrungsräumen, aber auch in Großstadt-

kernen mit nischenreichen Gebäuden, Altbaublocks, Brückenkonstruktionen oder in Parkanlagen mit Altbaumbestand. Nahrungs-

habitate sind hier überwiegend (Industrie-)Brachen, Scherrasen z. B. von Sportplätzen, Müllkippen, Hafenanlagen, Bahnhofsanlagen 

oder sie passen sich z.T. an anthropogene Fütterungen an und nutzen dann auch häufig große (auch stark versiegelte) Plätze. Dohlen 

sind Höhlenbrüter und bauen ihr Nest häufig in Schwarzspechthöhlen oder in Höhlen ausgefaulter Kronen oder Stammbrüchen. Sie 

sind häufig Standbrüter oder Kurz- bis Mittelstreckenzieher, gem. SÜDBECK (2005) sind norddeutsche Brutvögel überwiegend Nicht-

zieher. Nestbau ist ab Ende Februar zu beobachten, Hauptlegezeit von Anfang April bis Ende Mai. Flügge Junge sind ab Anfang 

Juni zu erwarten. Jungvögel werden nach dem Ausflug noch für etwa vier Wochen gefüttert. Ab Juli werden die Brutplätze dann 

verlassen. 

Vorkommen in Brandenburg, Trend: 

• mittelhäufig; BB 2015/16: 950-1.300 BP/Rev. (RYSLAVY et al. 2019) 

• Bestandsanteil BB an D: 1 % (RYSLAVY et al. 2019) 

• Trend langfristig: deutlicher Rückgang (RYSLAVY et al. 2019) 

Gefährdungsursachen: 

• Hauptgefährdungsursachen sind Landwirtschaft und bauliche Maßnahmen/Rohstoffgewinnung (RYSLAVY et al. 2019) 

Vorkommen im Untersuchungsraum: 

 nachgewiesen  potenziell möglich 

In den Laternen, zur Beleuchtung des Hafengeländes im Südwesten des Plangebiets, hat sich eine Kolonie Dohlen angesiedelt. Es 

wurden mindestens 12 Nester der Dohle in den Laternen angrenzend an den südwestlichen Geltungsbereich erfasst, ein weiteres 

Nest befindet sich innerhalb des Geltungsbereichs in einer Laterne. Auch Laternen desselben Bautyps, die weiter südlich auf der 

Fläche stehen, sind teilweise besetzt. Die Dohlen konnten beim Nestbau, der Fütterung und bei aggressivem Abwehrverhalten ge-

genüber Nebelkrähen (09.06.) beobachtet werden. Während der Begehung am 29.06.2022 wurden ausgeflogene Jungtiere fest-

gestellt. An zwei Silos südlich des Plangebiets sammelte sich ein Schwarm von Jung- und Altvögeln, dessen Größe auf etwa 40 

Tiere geschätzt wird. 
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Dohle (Coloeus monedula) 

 

Abbildung 8: Nachweise Reviere Dohle (D) 2022 (Quelle Luftbild: LGB 2022) 

 

Abbildung 9: Hoch gelegene Laternen mit Nestern auf 

Betonträger 

 

Abbildung 10: Laterne mit Nest und Dohle angrenzend 

an GB 

 

3. Prognose und Bewertung der Schädigung- oder Störungsverbote nach § 44 BNatSchG 

3.1 Prognose und Bewertung des Tötungsverbotes gem.§ 44 Abs. 1 Nr.1 BNatSchG 

Werden im Zuge der Zerstörung bzw. Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten Tiere verletzt oder getötet? 

   ja    nein 

➢ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen?    ja    nein 

Entstehen weitere signifikante Risiken (z.B. Kollisionsrisiken)?    ja    nein 

➢ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen?    ja    nein 
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Dohle (Coloeus monedula) 

Eins der nachgewiesenen Brutvorkommen befinden sich innerhalb SO Marina 5. Laut Aussage des AG bleiben die Laternen erhalten 

und die geplante Bebauung bleibt unterhalb des Trägers auf dem sich die Laternen befinden. Es ist durch eine Vermeidungsmaß-

nahme zu sichern, dass die Laternen als dauerhafte Niststätten erhalten bleiben. 

Vorgesehene Vermeidungsmaßnahme: 

VASB2 – Erhalt der Laternen im südwestlichen Geltungsbereich 

Durch die Maßnahme bleiben die Niststätten erhalten und es werden keine Individuen oder Entwicklungsformen verletzt oder getötet. 

Der Verbotstatbestand tritt nicht ein. 

Der Verbotstatbestand § 44 Abs. 1 Nr.1 BNatSchG tritt ein:     ja    nein 

3.2 Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr.2 BNatSchG 

Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-

rungs- und Wanderungszeiten gestört? 

   ja    nein 

➢ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen    ja    nein 

Führen Störungen zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 

Population? 

   ja    nein 

Aufgrund der unmittelbaren Nähe zu den Baufeldern SO 5 und SO 3 und der für SO 5 maximal zulässigen Bauhöhe von 59 m, 

wodurch Bautätigkeiten in der Nähe der hoch gelegenen Brutplätze in den Laternen möglich sind, können trotz der recht geringen 

Fluchtdistanz der Art (20 m) ohne Vermeidungsmaßnahmen Beeinträchtigungen während der Bauzeit entstehen.  

Vorgesehene Vermeidungsmaßnahme: 

VASB1 – Bauzeitenregelung Dohlen 

Durch die vorgesehene Maßnahme für SO Marina 3 und SO Marina 5 wird eine Störung während der Fortpflanzungszeit der Dohlen 

vermieden. Der Verbotstatbestand tritt nicht ein. 

Der Verbotstatbestand 44 Abs. 1 Nr.2 BNatSchG tritt ein:    ja    nein 

3.3 Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr.3 BNatSchG 

Werden evtl. Fortpflanzungs- / Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt 

od. zerstört? 

   ja    nein 

➢ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen    ja    nein 

➢ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist vorgesehen (CEF)    ja    nein 

Funktionalität im räumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt?    ja    nein 

Eins der nachgewiesenen Brutvorkommen befinden sich innerhalb SO Marina 5. Laut Aussage des AG bleiben die Laternen erhalten 

und die geplante Bebauung bleibt unterhalb des Trägers auf dem sich die Laternen befinden. Es ist durch eine Vermeidungsmaß-

nahme zu sichern, dass die Laternen als dauerhafte Niststätten erhalten bleiben. 

Vorgesehene Vermeidungsmaßnahme: 

VASB2 – Erhalt der Laternen im südwestlichen Geltungsbereich 

Durch die Maßnahme ist der Erhalt der Niststätten gewährleistet. Eine Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten kann ausgeschlossen werden. 

Der Verbotstatbestand 44 Abs. 1 Nr.3 BNatSchG tritt ein: 

   ja    nein 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 
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10.2.2 Konfliktanalyse Arten nach Anhang IV der FFH-RL 

Fledermäuse 

In Brandenburg potenziell vorkommende Arten. 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

Sämtliche in Brandenburg vorkommenden Fledermausarten sind im Anhang IV der FFH-RL gelistet.  

Alle Arten bis auf die Wasserfledermaus und Zwergfledermaus werden in der Roten Liste Brandenburg geführt werden und gelten 

gem. BArtSchV Anl. 1 Sp. 2 als besonders geschützt.  

2. Bestandsdarstellung 

Charakteristik der Arten: 

• Nachtaktiv 

• Jagen Insekten vorwiegend entlang von Vegetationsstrukturen (Bäumen, Hecken, Wiesen, Gewässer) 

• Baumhöhlen und -spalten als Sommerquartier: Wasserfledermaus, Große Bartfledermaus, Fransenfledermaus, Großer 

Abendsegler, Zwergfledermaus, Rauhautfledermaus, Braunes Langohr 

• Baumhöhlen als Winterquartier: Großer Abendsegler, Mückenfledermaus, Rauhautfledermaus, Braunes Langohr 

• Gebäude als Sommerquartier und/oder Wochenstube: Braunes Langohr, Breitflügelfledermaus, Graues Langohr, Rauhaut-

fledermaus, Teichfledermaus, Wasserfledermaus, Zwergfledermaus 

Erhaltungszustand in Brandenburg (EHZ BB): 

Der Erhaltungszustand der in Brandenburg vorkommenden Arten gilt zumeist als unzureichend bis schlecht. Nur für wenige Arten 

wird der EHZ BB als günstig bewertet (Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Mückenfledermaus, Wasserfledermaus, Zwergfle-

dermaus). 

Vorkommen im Untersuchungsraum: 

 nachgewiesen                          potenziell möglich 

Fledermausquartier: 

Die vorhandenen Altbäume bieten teilweise mit vorhandenen Spalten und Höhlungen Quartiersmöglichkeiten für potenziell vor-

kommende Fledermäuse. Eine Fällung von Bäumen ist nicht vorgesehen, so dass keine potenziellen Baumquartiere verloren ge-

hen. 

Innerhalb der Vorhabensfläche im SO Marina 3 wurde am 22.06.2023 an einem kleinen Trafogebäude Fledermauskot festge-

stellt, welcher auf die Nutzung als (Sommer-)Quartier in der Vergangenheit hindeutet. Tiere wurden bei der einmaligen Kontrolle 

nicht festgestellt. Die Kotspuren befanden sich innen im Türeingangsbereich, welcher einen Spalt offenstand und somit eine Ein-

flugmöglichkeit vorhanden war. Weitere Einflugmöglichkeiten für Fledermäuse existieren nicht. Das Innere des Gebäudes war 

nicht begehbar. Bei Abriss des Gebäudes oder dem Schließen der Tür würde ein Fledermaus-Sommerquartier verloren gehen. 

 

Abbildung 11: Trafogebäude mit angelehnter Tür 

 

Abbildung 12: Nachweis Fledermauskot im Trafoge-

bäude an der Türschwelle 
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Fledermäuse 

In Brandenburg potenziell vorkommende Arten. 

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung gem. § 44 BNatSchG 

3.1 Prognose und Bewertung des Tötungsverbotes gem.§ 44 Abs. 1 Nr.1 BNatSchG 

Werden im Zuge der Zerstörung bzw. Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Tiere verletzt oder getötet? 

   ja    nein 

➢ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen?    ja    nein 

Entstehen weitere signifikante Risiken (z.B. Kollisionsrisiken)?    ja    nein 

➢ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen?    ja    nein 

Verletzung und Tötung von Individuen durch Zerstörung bzw. Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

Es wurde Fledermauskot an einem Bestandsgebäude in SO Marina 3 (Trafogebäude) hinter einer leicht offenstehenden Eingangs-

tür im Inneren des Gebäudes nachgewiesen. Bei Gebäudeabriss oder Verschluss der Tür, kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

ein Quartier zerstört und somit Individuen bzw. Entwicklungsformen verletzt oder getötet werden. 

Vorgesehene Vermeidungsmaßnahme: 

• VASB3 – Erhalt Trafogebäude mit Einflugmöglichkeit 

Durch die Maßnahme kann gewährleistet werden, dass keine Individuenverluste durch Zerstörung besetzter Quartiere eintreten.  

Der Verbotstatbestand gem. § 44 Abs. 1 Nr.1 BNatSchG tritt ein:     ja    nein 

3.2 Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr.2 BNatSchG 

Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wan-

derungszeiten gestört? 

   ja    

nein 

➢ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen?    ja    

nein 

Führen Störungen zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population?    ja    

nein 

Durch die Planung wird nicht in bedeutsame Leitstrukturen von Fledermäusen eingegriffen. Störungen im Sinne des §44 Abs. 1 

Nr. 2 BNatSchG werden ausgeschlossen. 

Der Verbotstatbestand gem. § 44 Abs. 1 Nr.2 BNatSchG tritt ein:    ja    

nein 

3.3 Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr.3 BNatSchG 

Werden evtl. Fortpflanzungs- / Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt od. zerstört?    ja    nein 

➢ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen?    ja    nein 

➢ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist vorgesehen (CEF)?    ja    nein 

Funktionalität im räumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt?    ja    nein 

Bei Gebäudeabriss oder Verschluss der Einflugmöglichkeit, kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Quartier zerstört wird. Um 

den Verlust zu vermeiden, ist folgende Maßnahme vorgesehen: 

Vorgesehene Vermeidungsmaßnahme: 

• VASB3 – Erhalt Trafogebäude mit Einflugmöglichkeit 

Durch die Maßnahme kann der Erhalt des Quartiers gewährleistet werden. 

Der Verbotstatbestand 44 Abs. 1 Nr.3 BNatSchG tritt ein:    ja    

nein 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 
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Zauneidechse (Lacerta agilis) 

1. Schutz- und Gefährdungsstatus 

 Anh. IV der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-RL) Erhaltungszustand in BB (2019): 

 fv:  günstig 

 uf1:  unzureichend 

 uf2:  schlecht 

 XX: unbekannt 

 k. A. keine Angabe 

 Anh. II der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-RL) 

 in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 BNatSchG 

aufgeführt (z.B. BArtSchV Anl. I) 

 RL Deutschland (2020): V 

 RL Brandenburg (2004): 3 

2. Bestandsdarstellung 

Charakteristik der Art: 

• Ursprünglich Art der Waldsteppen 

• gem. GÜNTER (1996) und BLANKE (2010) werden unter anderem folgende Habitate (naturnah und auch anthropogen be-

einflusst) in wärmebegünstigter Lage und bei Vorhandensein von guten Kleinstrukturen häufig besiedelt: Ruderalflächen, 

Schuttflächen, Heideflächen, Halbtrockenrasen und Trockenrasen, Waldränder, Feldraine, extensiv genutzte Weiden und 

Wiesen, sonnenexponierte Böschungen wie z.B. Bahndämme, Truppenübungsplätze, Hausgärten sowie verschiedene Auf-

schlüsse und Brachen  

• Erforderliche Strukturen: Grundlegend ist ein Wechsel von kurzer und höherer Vegetation und offenen Bereichen. Besonders 

wichtig sind sonnenexponierte grabbare und gut drainierte Rohbodenbereiche zur Eiablage (vorzugsweise an sonnenexpo-

nierten Böschungen) sowie Sonnenplätze zur Thermoregulation, zahlreiche Versteckmöglichkeiten und geeignete Winter-

quartiere (gut isolierte frostfreie Verstecke im Boden, z.B. Kleinsäugerbaue oder natürliche Hohlräume). Da Zauneidechsen 

zumeist nur kurze Strecken zurücklegen, liegen die genannten Strukturen i.d.R. nicht weit voneinander entfernt (zumeist nur 

wenige Meter). Es ergibt sich ein mosaikartiger Lebensraum für den strukturelle Diversität kennzeichnend ist.  

• Nahrung: v.a. Insekten u. Spinnentiere 

• Ausbrüten der Eigelege durch Sonnenwärme ist das empfindlichste Stadium im Fortbestand der Population (Ende April bis 

Mitte Juni) (BLAB 1986) 

• hohe Ortstreue: Mehrzahl der Tiere wandert während des gesamten Lebens nicht mehr als 10-20 m (SCHNEEWEIß et al. 

2014); nur in Spezialfällen (z.B. bei Verbringung und Rückkehr aufgrund sehr hoher Ortstreue) werden Wanderleistungen 

von 400-500 m erreicht 

Gefährdungsursachen: 

• Aufgabe der Nutzung von Heide und nährstoffarmen Standorten und großflächige Nutzungsaufgabe auf ehemaligen Trup-

penübungsplätzen und nachfolgendes Brachfallen und Gehölzsukzession (SCHNEEWEISS et al. 2004) 

• Bebauung und Einsatz von Bioziden (GÜNTHER 1996) 

• Insektizideinsatz in Kiefernforsten (SCHNEEWEISS et al. 2004) 

Vorkommen in Brandenburg/Trend: 

• In Brandenburg die am weitesten verbreitete Eidechsenart. In geeigneten Habitaten in fast allen Landesteilen zu finden. 

Individuenreiche Populationen nur noch selten. (SCHNEEWEISS et al. 2004) 

• Wichtige Lebensräume und Ausbreitungslinien befinden sich entlang der Randbereiche von Verkehrswegen und auf Trup-

penübungsplätzen 

Vorkommen im Untersuchungsraum: 

 nachgewiesen                          potenziell möglich 
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Zauneidechse (Lacerta agilis) 

An allen 6 Begehungsterminen im Untersuchungsjahr 2022 wurden Zauneidechsen festgestellt. Maximal wurden 21 Tiere wäh-

rend einer Begehung beobachtet, mindestens 4 Tiere. Es wurden Zauneidechsen aller Altersklassen und Geschlechter (Männ-

chen, Weibchen, subadulte und juvenile Tiere) nachgewiesen. Bei den Begehungen im Spätsommer wurden zahlreiche juvenile 

Tiere beobachtet. Es handelt sich somit um eine große vitale Population, die sich entlang des alten Gleisbettes am Rand des 

Geltungsbereichs verbreitet hat. Die Gleisanlagen setzen sich auch außerhalb des UG parallel zur Waldstraße in beide Richtun-

gen fort. Bei stichpunkthaften Kontrollen dieser angrenzenden Räume wurden auch hier Zauneidechsen festgestellt, so dass das 

Gleisbett als Ausbreitungslinie der Population angesehen werden kann. 

 

Abbildung 13: Zauneidechsenfunde am alten Gleisbett im UG 

3. Prognose und Bewertung der Schädigung oder Störung gem. § 44 BNatSchG 

3.1 Prognose und Bewertung des Tötungsverbotes gem.§ 44 Abs. 1 Nr.1 BNatSchG 

Werden im Zuge der Zerstörung bzw. Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten Tiere verletzt oder getötet? 

   ja    nein 

➢ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen?    ja    nein 

Entstehen weitere signifikante Risiken (z.B. Kollisionsrisiken)?    ja    nein 

➢ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen?    ja    nein 

Zauneidechsen haben nur einen kleinen Aktionsradius von wenigen Metern. Hier finden sie sämtliche benötigten Lebensraum-

strukturen vor. Dazu zählen auch ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten (Eiablageplätze, Winterquartiere, Tagesverstecke).  

Der nachgewiesene Zauneidechsenlebensraum innerhalb des UG wird durch bereits vorgesehene Maßnahmen im B-Plan (SPE-

Fläche Erhalt Zauneidechsenlebensraum; Flächen C und D; vgl. Kapitel 3.2) nicht beeinträchtigt, so dass eine Zerstörung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie eine damit einher gehende Verletzung/ Tötung von Individuen ausgeschlossen werden 

kann. 

Jedoch kann bei Umsetzung des Bebauungsplanes in der Bauzeit ohne Vorsehung von Maßnahmen zur Vermeidung nicht 

ausgeschlossen werden, dass Individuen ins Baufeld gelangen, welches unmittelbar an ihren Lebensraum angrenzt und dabei 

durch die Bautätigkeiten (Kollision, Fallenwirkung) verletzt oder getötet werden. 

Vorgesehene Vermeidungsmaßnahmen: 

• VASB4 –Reptilienschutzzaun 

Bei fachgerechter Umsetzung der artenschutzrechtlichen Maßnahme kommen keine Tiere zu Schaden. 

Der Verbotstatbestand gem. § 44 Abs. 1 Nr.1 BNatSchG tritt ein:     ja    nein 
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Zauneidechse (Lacerta agilis) 

3.2 Prognose und Bewertung der Störungstatbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr.2 BNatSchG 

➢ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen?    ja    nein 

Führen die Störungen zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der loka-

len Population? 

   ja    nein 

Eine Störung ist im Zusammenhang mit Zauneidechsen ohne eine zuvor erfolgte Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten (Verbotstatbestand gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3), i.d.R. nicht möglich, so dass der Störungstatbestand allein keine Rolle 

spielt.  

Der Verbotstatbestand gem. § 44 Abs. 1 Nr.2 BNatSchG tritt ein:    ja    nein 

3.3 Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr.3 BNatSchG 

Werden evtl. Fortpflanzungs- / Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt 

od. zerstört? 

   ja    nein 

➢ Vermeidungsmaßnahme ist vorgesehen?    ja    nein 

➢ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist vorgesehen (CEF)?    ja    nein 

Funktionalität im räumlichen Zusammenhang bleibt gewahrt?    ja    nein 

Der nachgewiesene Zauneidechsenlebensraum innerhalb des UG wird durch bereits vorgesehene Maßnahmen im B-Plan (SPE-

Fläche Erhalt Zauneidechsenlebensraum; Flächen C und D; vgl. Kapitel 3.2) nicht beeinträchtigt, so dass eine Zerstörung von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie eine damit einher gehende Verletzung/ Tötung von Individuen ausgeschlossen werden 

kann. 

Der Verbotstatbestand tritt nicht ein. 

Der Verbotstatbestand 44 Abs. 1 Nr.3 BNatSchG tritt ein:    ja    nein 

4. Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

 




